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1. Vorwort 
 
Im Kanton Bern leben momentan (Stand 01.01.2016) in fast der Hälfte aller Gemeinden weniger als 
1'000 Personen. Ein Viertel der bernischen Gemeinden weist sogar einen Bevölkerungsstand von weniger 
als 500 Personen auf. Gut 40 % aller Gemeinden haben zwischen 1'000 und 5'000 Einwohnerinnen und 
Einwohner und in nur gerade 16 oder 4,5 % aller Gemeinden leben mehr als 5'000 Personen. 
 
Die Entwicklung der Anzahl der politischen Gemeinden in den letzten 150 Jahren verlief unterschiedlich. 
Die erste Fusion im Kanton Bern fand im Jahr 1853 statt. Mit der Einführung des Gemeindefusionsgeset-
zes (GFG) per 1. Juni 2005 intensivierte sich die Fusionstätigkeit im Kanton Bern. Die Anzahl der politi-
schen Gemeinden im Kanton Bern hat sich durch beschlossene Fusionen seit dem Jahr 2000 von 400 
Gemeinden bis heute auf 351 Gemeinden (Stand 01.01.2017) reduziert. 34 Fusionsprojekte konnten er-
folgreich umgesetzt werden (Stand 31.03.2017). Momentan sind 10 Fusionsprojekte pendent, darunter 
auch dasjenige der Gemeinden Schwendibach und Steffisburg. In der gleichen Zeit sind aber auch 22 Fu-
sionsprojekte im Kanton Bern abgelehnt oder abgebrochen worden.  
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2. Wie kam es zu Fusionsgesprächen? 
 
Auf Initiative des Gemeinderates Schwendibach befasst sich seit Oktober 2014 eine Spurgruppe mit Vor-
abklärungen zu einer möglichen Fusion der Gemeinden Steffisburg und Schwendibach. Die beiden Ge-
meinderäte haben mit der Genehmigung eines Fusionsabklärungsvertrags am 12. Oktober 2015 (Steffis-
burg) bzw. am 15. Oktober 2015 (Schwendibach) den Startschuss für umfassende Abklärungen erteilt. 
Als erster Schritt wurde definiert, dass durch eine Interkommunale Projektgruppe (IKPG) der vorliegende 
Grundlagenbericht erarbeitet werden soll, welcher unter Berücksichtigung aller Faktoren und Eigenschaf-
ten der beiden Gemeinden aufzuzeigen hat, wie und mit welchen Auswirkungen eine mögliche Fusion 
umgesetzt werden könnte. 

  



 

7 von 81 

3. Projektorganisation 
 
Die Projektorganisation wurde wie folgt aufgebaut und personell besetzt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Interkommunale Projektgruppe (IKPG) 
 

Projektleiter:  Jürg Marti, GP Steffisburg 

Stellvertreter: Roland Amstutz, GP Schwendibach 
Mitglieder: Erich Lüthi, VP GR Schwendibach 

 Ursulina Huder, VP GR Steffisburg 
 Rita Kunz, GS Schwendibach 

 Anna Zimmermann FV Schwendibach 
 Rolf Zeller, GS Steffisburg 

 Monika Finger, FV Steffisburg 
    

Finanzen 
Regula Günter 
Stv. FV Steffisburg 

Sekretariat 
Christoph Stalder 
Stv. GS Steffisburg 

Projektbegleitung 
Matthias Fischer, Amt für 
Gemeinden und Raumord-

nung 

Teilprojektgruppe 1: Präsidiales 
Mitglieder:  Jürg Marti, GP Steffisburg 

 Roland Amstutz, GP Schwendibach 
 Rita Kunz, GS Schwendibach  

 Rolf Zeller, GS Steffisburg* 
 *Präsidium  

Teilprojektgruppe 2: Finanzen 
Mitglieder:  Ursulina Huder, GR Steffisburg* 

 Roland Amstutz, GP Schwendibach 
 Anna Zimmermann, FV Schwendibach 

 Monika Finger, FV Steffisburg 
 *Präsidium 

Teilprojektgruppe 3: Hochbau/Planung 
Mitglieder:  Lorenz Kopp, GR Steffisburg (bis 31.07.16) 

 Christian Gerber, GR Steffisburg (ab 01.08.16) 

 Hansueli Siegenthaler, GR Schwendibach 

 Rita Kunz, GS Schwendibach  
 Hans-Peter Hadorn, Leiter H/P Steffisburg* 
 *Präsidium 

Teilprojektgruppe 4: Tiefbau/Umwelt inkl. 
Ver- und Entsorgung 
Mitglieder:  Marcel Schenk, GR Steffisburg 

 Eveline Kühni, GR Schwendibach 
 Rita Kunz, GS Schwendibach  

 Martin Deiss, Leiter T/U Steffisburg* 
 Vertretung NetZulg AG 

 *Präsidium 
 

Teilprojektgruppe 5: Bildung 
Mitglieder:  Hans Berger, GR Steffisburg 

 Erich Lüthi, GR Schwendibach* 
 Rita Kunz, GS Schwendibach  

 Prisca Loosli, Leiterin Bildung, Steffisburg 
 *Präsidium 

 

Teilprojektgruppe 6: Soziales 
Mitglieder:  Elisabeth Schwarz, GR Steffisburg* 

 Michael Gafner, GR Schwendibach 
 Rita Kunz, GS Schwendibach  

 Marcel Schneider, Leiter Soziales,  
 Steffisburg 

 *Präsidium  

 

Teilprojektgruppe  7: Sicherheit 
Mitglieder:  Stefan Schneeberger, GR Steffisburg* 
 Michael Gafner, GR Schwendibach 

 Rita Kunz, GS Schwendibach  
 Hansjürg Müller, Leiter Sicherheit, 

 Steffisburg 
 *Präsidium 
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4. Was machen die Nachbargemeinden im linken Zulggebiet? 
 
Die Nachbargemeinden links der Zulg, also Homberg, Horrenbach-Buchen und Teuffenthal, haben klar 
signalisiert, dass sie am Fusionsprojekt nicht mitmachen und eine Eingemeindung im heutigen Zeitpunkt  
ablehnen. Im Gegenzug äusserte sich die Gemeinde Steffisburg im Rahmen der geführten Gespräche 
ebenso klar, dass sie nach Abschluss des Fusionsprojektes mit der Gemeinde Schwendibach mittelfristig 
primär aus verwaltungsökonomischen Gründen nicht bereit ist, eine weitere Fusion in Angriff zu nehmen. 
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5. Terminplan mit Fusionszeitpunkt 1. Januar 2020 
 

Was, Projektschritt Wer  Wann 

Ausarbeitung Projektorganisation, Organisationsstatut, 
Fusionsabklärungsvertrag, Grobterminplan, Kreditbewil-

ligung (Gesuch um Abklärungsbeitrag an Kanton) 
 

Spurgruppe mit Vertretern 
aus den Gemeinden 

Schwendibach und Steffis-
burg 

2014/2015 

Entscheid Legitimation Abklärungen und Einsetzung In-

terkommunale Projektgruppe IKPG 

Gemeinderat Steffisburg 

Gemeinderat Schwendibach 

12.10.2015 

15.10.2015  

Gemeinsamer Medienbericht zum offiziellen Start der 
Fusionsverhandlungen 

Gemeinderat 19.10.2015 

Erste Sitzung Interkommunale Projektgruppe IKPG IKPG 02.11.2015, 14.00 Uhr  

Weitere Sitzungen IKPG IKPG 25.01.2016, 14.00 Uhr 
02.05.2016, 14.00 Uhr 

22.08.2016, 14.00 Uhr 
14.11.2016, 14.00 Uhr 

27.02.2017, 14.00 Uhr 
24.04.2017, 14.00 Uhr 

28.08.2017, 14.00 Uhr 
04.12.2017, 14.00 Uhr 

Weitere Sitzungen folgen 

Der Grundlagenbericht der IKPG gemäss Fusionsabklä-

rungsvertrag liegt vor (1. Entwurf z.H. IKPG) 

Präsidiales z.H. IKPG  31.05.2017 

 

Finanzielle Auswirkungen einer möglichen Fusion sind 

bekannt (Zusammenstellung der finanziellen Auswirkun-

gen mit erstem Fazit) 

TPG Finanzen 30.06.2017 

Auswirkungen eines möglichen neuen Schulmodells sind 

bekannt und werden in Grundlagenbericht eingebaut 
(mit anschliessender Fertigstellung Grundlagenbericht 

durch Abteilung Präsidiales z.H. Entscheidgremien) 

TPG Bildung z.H. IKPG 

Präsidiales 

31.10.2017 

24.11.2017 

Information Gemeinderäte mit Freigabe Unterlagen zur 

allfälligen Mitwirkung 

Gemeinderat Steffisburg 

Gemeinderat Schwendibach 

11.12.2017 

07./18.12.2017 

Information Bevölkerung als Start zur Mitwirkung (Ver-

anstaltung in Schwendibach, Information anl. GGR-
Sitzung in Steffisburg, gemeinsamer Medienbericht)  

 

Gemeinderat Steffisburg 

Gemeinderat Schwendibach 

GGR 26.01.2018 

Infoveranst. 17.01.2018 

öffentliche Mitwirkung Bevölkerung 17.01. bis 26.02.2018 

gemeinsame Medienmitteilung zu den Resultaten aus 

der öffentlichen Mitwirkung 

Gemeinderat Steffisburg 

Gemeinderat Schwendibach 

15.03.2018 

Die Grundsatzentscheide der Gemeinderäte sind gefällt 

 

Gemeinderat Steffisburg 

Gemeinderat Schwendibach  

GR 26.03.2018  

GR 12.04.2018 

Ausarbeitung Grundsatzentscheide zu Handen GGR Stef-

fisburg / Gemeindeversammlung Schwendibach 

Gemeinderat Steffisburg 

Gemeinderat Schwendibach  

April/Mai 2018; anschl. 

Versand Unterlagen: 
GGR - 31.05.2018 

GV - ca. 09.05.2018 

gemeinsame Medienkonferenz der Gemeinderäte zum 

Grundsatzentscheid 

Gemeinderat Steffisburg 

Gemeinderat Schwendibach 

06.06.2018, 10.00 Uhr, 

Gemeindeverwaltung 
Steffisburg 

Grundsatzentscheid über Fortführung des Projekts durch 

GGR Steffisburg / Gemeindeversammlung Schwendibach 

GGR Steffisburg 

GV Schwendibach 

15.06.2018 

15.06.2018 (voraussichtlich 

ordentliche GV) 

Ausarbeitung Fusionsvertrag und evtl. Reglement (GO 

Steffisburg wird übernommen*) 

Gemeinderat Steffisburg 

Gemeinderat Schwendibach  

August/September 2018 

Vorprüfung Fusionsdokumente durch Kanton Bern AGR Oktober/November 2018 

Vorbereitung Fusionsbeschluss (Botschaft, Fusionsver-

trag) 

Gemeinderat Steffisburg 

Gemeinderat Schwendibach 

Februar/März 2019 

Fusions-Schlussabstimmung in beiden Gemeinden 
Zuständigkeit Steffisburg: GGR mit fak. Ref.* 

Zuständigkeit Schwendibach: Gemeindeversammlung 

Grosser Gemeinderat  

Gemeindeversammlung 

03.05.2019  

03.05.2019 (a.o. GV) 
 

Genehmigung Fusion durch Kanton Bern  
 

AGR, Regierungsrat 
 

Juni/Juli 2019 bzw. 
Oktober/November 2019 

wenn GA* 

Umsetzung Fusion Gemeinderat ab 01.01.2020 

 
Da für die Fertigstellung des Grundlagenberichts noch zusätzliche Abklärungen, insbesondere rund um 
das Thema "Schule", vorgenommen werden mussten, haben sich die beiden Gemeinderäte geeinigt, den 
möglichen und ursprünglich vorgesehenen Fusionszeitpunkt vom 1. Januar 2019 auf den 1. Januar 2020 
hinauszuschieben. Damit wurde gewährleistet, dass eine gemeindeübergreifende Diskussion im linken 
Zulgtal zur Schulsituation im Falle einer Fusion von Schwendibach mit Steffisburg geführt werden konn-
te. Die Gemeinde Schwendibach gehört heute als Anschlussgemeinde zur Schule linke Zulg (SLZ). Sitz-
gemeinde der SLZ ist die Gemeinde Homberg. Die Gemeinderäte der Gemeinden Homberg, Horrenbach-
Buchen und Teuffenthal haben Ende April 2017 entschieden, auf das Angebot der Gemeinde Steffisburg 
für weitergehende Abklärungen bezüglich der künftigen Schulstruktur im Raum Steffisburg/SLZ zu ver-
zichten. Konkret bedeutet dies, dass die SLZ an der heutigen Schulstruktur festhalten will. 
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6. Kosten Fusionsabklärung; Beteiligung Kanton 
 
Beim Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern wurde im November 2015 gestützt auf 
Artikel 34 FILAG ein Gesuch um Ausrichtung eines projektbezogenen Zuschusses (Abklärungsbeitrag) 
eingereicht. Der Regierungsrat hat das Gesuch bewilligt und den nach Gesetz höchst möglichen Beitrag 
von CHF 70'000.00 an die Projektkosten von insgesamt CHF 151'000.00 bewilligt. 
 
Die verbleibenden Restkosten von CHF 81'000.00 werden wie folgt aufgeteilt: 
─ beim Nichtzustandekommen der Fusion: Anteil Steffisburg CHF 46'000.00 / Anteil Schwendibach 

CHF 35'000.00 
─ beim Zustandekommen der Fusion: Jede Gemeinde trägt die direkt angefallenen Kosten und Ar-

beitsstunden. Es findet keine Ausgleichszahlung statt. Externe Kosten werden durch die Gemeinde 
Steffisburg übernommen.  
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7. Detailabklärungen der einzelnen Teilprojektgruppen 
 
Die Teilprojektgruppen haben sich an verschiedenen Sitzungen getroffen. Die Ergebnisse der einzelnen 
Abklärungen und die zu treffenden Massnahmen sind in den nachstehenden Tabellen zusammengefasst. 
Zudem wird je Teilprojektgruppe ein kurzes Fazit gezogen. 
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7.1. Teilprojektgruppe 1 – Präsidiales 
 

Anlässlich von mehreren Sitzungen hat sich die Teilprojektgruppe Präsidiales mit den verschiedenen Themen auseinandergesetzt und das Synergiepotential beurteilt. 
 

Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragli-
ches/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.1.1. Legislative         

Wahlen und Abstimmungen Die Legislatur 
für Behörden-

mitglieder in 
Schwendibach 

endet am 
31.12.2019. 

Bleibt der ge-
plante Fusions-

zeitpunkt der 
01.01.2020 ist 

ein nahtloser 
Übergang ge-

währleistet. 
Andernfalls 

müssten die 
Behörden neu 

bestellt werden. 

Es besteht ein 
nichtständiger 

Wahl-/Abstim-
mungsaus-

schuss. Der 
Ausschuss wird 

nicht entschä-
digt. 

 
Keine wegfal-

lenden und 
neuen Kosten. 

GO Art. 35 ff. Aufgebote er-
folgen nach 

Alphabet. Be-
vorzugt werden 

zuerst alle Bür-
ger/innen, die 

in Schwendi-
bach noch nie 

in einem Wahl-
oder Abstim-

mungsaus-
schuss mitge-

arbeitet haben. 
Altersobergren-

ze ist 60 Jahre. 

Ein Raum im 
Gemeindehaus 

Schwendibach 
für Urnenwah-

len ist vorhan-
den. 

Steffisburg 
kennt kein Sitz-

anspruchsmo-
dell (z.B. für 

Leist-Gebiete). 
Daher kommt 

auch keine 
Sonderregelung 

für Schwendi-
bach in Frage. 

Die Teilnahme 
an den Ge-

meindewahlen 
in Steffisburg 

am 25.11.2018 
ist für Stimm-

berechtigte aus 
Schwendibach 

nicht möglich. 
Ein Sitzan-

spruch für Bür-
ger/innen aus 

Schwendibach 
bei den über-

nächsten Ge-
meindewahlen 

im Jahr 2022 ist 
für GGR, GR 

und Kommissi-
onen aus Prä-

judizgründen 
(andere Quar-

tiere) nicht vor-
gesehen.  

Keine. 

Grosser Gemeinderat (GGR) Schwendibach 
verfügt über die 

Gemeindever-
sammlung als 

Legislative und 
hat kein Parla-

ment. 

- GO Art. 1 ff. - - - - Keine. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragli-
ches/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.1.2. Exekutive         

Kommissionen Schwendibach Schwendibach 

verfügt heute 
über folgende   

ständigen und 
nicht ständigen 

Kommissionen 
mit und ohne 

Entscheidbe-
fugnis: 

─ Sicherheits-

kommission 

(Siko) 

─ Schulkom-
mission lin-

kes Zulgge-
biet 

(Schuko) 
─ Rechnungs-

prüfungs-
kommission 

(RPK) 

Anzahl Sitzun-

gen pro Jahr: 
SIKO: 

6 Mitglieder.  
1 Sitzung pro 

Jahr. Direkte 
Kosten (Sit-

zungsgelder) 
rund CHF 

300.00.  

 

RPK: 

3 Mitglieder. Di-
rekte Kosten   

CHF 350.00 pro 
Mitglied und 

Jahr, zuzüglich  
CHF 150.00 pro 

Jahr für Lei-
tung. Insge-

samt also CHF 
1'200.00. 

 
Entschädigun-

gen erfolgen 
gem. Anhang II 

der Personal-
verordnung. 

 
Keine zusätzli-

chen Kosten für 
Steffisburg. 

OV Art. 26 ff 

inkl. Anhang I. 

Aufgaben Siko 

Schwendibach 
können in Siko 

Steffisburg 
überführt wer-

den. 
 

Schuko: Je 
nach Entscheid 

Schulmodell In-

tegration in 

Schulstruktur 

Steffisburg oder 
Status Quo. 

 
 

RPK: Kann auf-
gehoben wer-

den. 

Sitzungszimmer 

vorhanden. 

Siko: Keine. 

 
Schuko: Je 

nach Modell-
wahl Kündigung 

Schulvereinba-
rung linkes 

Zulggebiet. 
 

 

Siko: Keine 

Massnahmen 
keine und di-

rekten Kosten. 
 

Schuko: Je 
nach Modell-

wahl Mehr-  
oder Minder-

kosten (siehe 

TPG Bildung). 

 

RPK: Keine 
Massnahmen 

keine und di-
rekten Kosten. 

Siko: Keine. 

 
Schuko: siehe TPG Bildung. 

 
RPK: Keine. 

Kommissionen  In Schwendi-
bach bestehen 

zwei Kommissi-
onen (siehe 

vorstehend). 

Siehe vorste-
hend. 

Siehe vorste-
hend. 

Siehe vorste-
hend. 

Siehe vorste-
hend. 

Siehe vorste-
hend. 

Siehe vorste-
hend. 

Siehe vorstehend. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragli-
ches/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Gemeinderat Der Gemeinde-

rat Schwendi-
bach besteht 

aus fünf Mit-
gliedern.  

 

Entschädigung 

und Sitzungs-
gelder pro Jahr: 

Jahrespauscha-
le für Gemein-

depräsidium 
von CHF 

4'500.00, zu-
züglich Spesen-

pausche von 
CHF 2'000.00. 

Die Mitglieder 

haben keine 

Pauschale und 
erhalten ein 

Sitzungsgeld 
von CHF 50.00 

pro Sitzung.  
 

Gesamtkosten 

Gemeinderat 
Schwendibach 

rund CHF 
8'700.00 pro 

Jahr. 
 

Keine zusätzli-
chen Kosten für 

Steffisburg. 

GO Art. 9 ff. Keine Sitzver-

teilung nach 
Parteien. Rund 

11 Sitzungen 
mit insgesamt 

rund 100 Ge-
schäften pro 

Jahr. 

- Anlässe mit 

Schulgemeinde 
Goldiwil: 

- Traditionelles 
Essen wird al-

le 2 Jahre 
abwechs-

lungsweise 
durchgeführt. 

- Gemeinsam 
organisierter 

Infoanlass für 

Neuzuzüger 

wurde das 
letzte Mal im 

2010 durch-
geführt. Wei-

tere Infoan-
lässe wurden 

seither nicht 

mehr durch-
geführt. 

Mit der Fusion 

endet die 
Amtsdauer der 

Schwendiba-
cher Gemeinde-

räte. 
 

Im Übrigen gel-
ten die Bemer-

kungen unter 
Abstimmungen 

und Wahlen 

(kein Sitzan-

spruch). 

Siehe Bemerkungen unter Ab-

stimmungen und Wahlen. 
Keine zusätzlichen Kosten für 

Steffisburg im Falle einer Fu-
sion. 

Gemeinde-

rat/Informationstätigkeit 

Schwendibach 

verfügt über 

kein Informati-

onskonzept, je-
doch eine eige-

ne Homepage. 

- GO Art. 56. Schwendibach 

wurde der Me-

dienverteiler 

von Steffisburg 
zugestellt. Ab 

sofort werden 
Medienmittei-

lungen aus 
Schwendibach 

nach diesem 
Verteiler veröf-

fentlicht und 
auch der Ge-

meinde Steffis-
burg zugestellt.  

Homepage. Medienberichte 

über die Fusion 

sind von beiden 

Gemeinderäten 
zu genehmigen 

und durch Stef-
fisburg zu ver-

öffentlichen. 

Schwendibach 

und Steffisburg 

kommunizieren 

nach einheitli-
chen Regeln 

und gemäss 
Absprache. 

Kündigung Homepage durch 

Gemeinde Schwendibach per 

31.12.2019. 

 
Integration bzw. Aktualisie-

rung der relevanten Daten auf 
Homepage Steffisburg nach 

erfolgter Fusion (sofern nötig). 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragli-
ches/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Gemeindeleitbild Schwendibach 

verfügt über 
kein Gemeinde-

leitbild. 

- - Bis zur Fusion 

wird kein Leit-
bild erarbeitet. 

- - Es gilt des Stef-

fisburger Leit-
bild. 

Keine. 

Legislatur-Schwerpunkte Keine konkre-

ten Legislatur-
Schwerpunkte 

vorhanden. Das 
Fusionsprojekt 

mit Steffisburg 
gilt als Schwer-

punkt. 

- - - - - - Keine. 

Bodenpolitik und Wirtschaftsför-
derung 

Schwendibach 
verfügt über 

keine Grundla-
gen und Richtli-

nien zur Bo-
denpolitik und 

Wirtschaftsför-
derung. 

- - - Eingezonte Par-
zellen im Um-

fang von rund 
5'000 m2 vor-

handen. 

Das durch die 
letzte Ortspla-

nungsrevision 
(AGR-

Genehmigung 
April 2014) ein-

gezonte Bau-
land ist in pri-

vatem Besitz. 

Realisierungs-
zeitpunkt nicht 

beeinflussbar. 
Wird durch pri-

vate Grundei-
gentümer ge-

steuert. 

Gute Rahmenbedingungen 
schaffen, damit Realisierung 

rasch erfolgen kann.  

Jungbürgerfeier Die Jungbürger-

feier findet an-
lässlich der 

Bundesfeier 
statt.  

 

Kosten der Ge-

meinde 
Schwendibach 

für die Feier pro 
Jahr: Die Jung- 

bürgerfeier ist 
in die Bundes-

feier integriert. 
Durchschnittlich 

nehmen 2 Per-

sonen pro Jahr 

teil. Es werden 
Geschenke im 

Wert von rund 
CHF 80.00 pro 

Teilnehmer ab-
gegeben.  

 
Mehrkosten für 

Steffisburg ver-
nachlässigbar. 

- Die Jungbürger 

werden durch 
den Gemeinde-

rat eingeladen, 
der Gemeinde-

präsident über-
reicht den 

Jungbürgern 
den Bürgerbrief 

und ein kleines 

Geschenk (Ta-

schenlampe mit 
Gemeindelogo, 

CHF 50.00 IGT- 
Gutscheine). 

Die Feier findet 

auf dem Bolz-
acherhügel 

statt. 

- Integration in 

Konzept Stef-
fisburg. 

Keine. 

Zusätzliche Anzahl Teilneh-
mende liegt im Rahmen 

Budgetgenauigkeit. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragli-
ches/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Bundesfeier Wird durch das 

1. August-Team 
Schwendibach 

organisiert. Da-
bei handelt es 

sich um keinen 
Verein. 

Die Kostenbe-

teiligung der 
Gemeinde 

Schwendibach 
an das 1. Au-

gustteam be-
trägt CHF 

1'200.00. 
 

Keine Mehrkos-
ten für Steffis-

burg bei In-

tegration. 

- Folgende At-

traktionen wer-
den angeboten: 

Speis und 
Trank, Fa-

ckelumzug für 
die Kinder, 

Festansprache, 
Höhenfeuer, 

separater Be-
reich für das 

Abbrennen von 

Feuerwerk. 

 

Die Feier findet 

auf dem Bolz-
acherhügel 

statt. 

- Entscheid, ob 

das OK auch 
künftig das Hö-

henfeuer auf 
eigene Kosten 

durchführen 
will.  

 
Anschluss an 

Steffisburg er-
wünscht, da al-

les angeboten 

wird. 

Integration in Feier Steffis-

burg. Keine Mehrkosten für 
Steffisburg. 

 
Ob in Schwendibach eine ei-

gene 1. August-Feier durchge-
führt wird, ist aktuell noch of-

fen. 
 

7.1.3. Präsidiales         

Personal Personalbe-
stand aktuell: 2 

Personen. Ge-
meindeschrei-

berin mit 80 % 
(davon 20 % 

für Fusionspro-
jekt) und Fi-

nanzverwalterin 
mit 20 % im 

Mandat. 
 

Es sind keine 
Stellenbe-

schriebe vor-
handen. Einzel-

heiten sind in 
den Anstel-

lungsverträgen 
und im Man-

datsvertrag der 
Finanzverwal-

tung ersichtlich. 

Die Besoldung 
erfolgt nach der 

kantonalen Ge-
haltsklassenta-

belle BEREBE. 
 

Einmalige Kos-
ten für Über-

gangslösung 
CHF 30'000 

Öffentlich-
rechtliche An-

stellung für 
Gemeinde-

schreiberin. 
 

Die Finanzver-
walterin ist im 

Mandatsver-
hältnis tätig. 

Eine Weiterbe-
schäftigung 

nach der Fusion 
in Steffisburg 

ist nicht vorge-
sehen. 

 
Als nebenamtli-

cher Funktionär 
ist der Acker-

baustellenleiter 
tätig. Er wird 

gestützt auf 
Anhang II der 

Personalver-
ordnung ent-

schädigt. 

Vorhanden im 
Schulhaus 

Schwendibach. 

Den beiden 
Personen ist 

bewusst, dass 
eine Weiterbe-

schäftigung in 
Steffisburg 

nicht vorgese-
hen ist. Beide 

sind nicht da-
rauf angewie-

sen. 
 

Übergangslö-
sungen (z.B. 

Rechnungsab-
schluss, ÖREB 

etc.) müssen 
diskutiert und 

geregelt wer-
den. 

Die Aufgaben 
werden in die 

zuständigen Be-
reiche von Stef-

fisburg inte-
griert und 

können voraus-
sichtlich mit 

dem vorhande-
nen Personal-

bestand aufge-
fangen werden. 

 
Für den Betrieb 

des Schulhau-
ses in 

Schwendibach 
bis Ende Juli 

2020 und die 
anschliessen-

den Abschluss-
arbeiten müsste 

die Bewartung 
sichergestellt 

werden.  

Übergangslösungen zur Siche-
rung von Spezialkenntnissen 

über Schwendibach (z.B. 
Rechnungsabschluss, ÖREB 

etc.) sind zu regeln. 
 

Hierfür sind Lohnkosten von 
CHF 30'000.00 für 3 Monate in 

die Gesamtkostenaufstellung 
aufzunehmen.  
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragli-
ches/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Vereine Es besteht kein 

Vereinsver-
zeichnis. 

 
Schwendibach 

hat folgende 
Vereine: 

- Sportclub 
Schwendibach 

- Feldschützen 
Goldiwil-

Schwendibach 

- Samariterver-

ein Goldiwil-
Schwendibach 

Die Vereine 

werden durch 
die Gemeinde 

finanziell 
grundsätzlich 

nicht unter-
stützt. Beiträge 

werden von Fall 
zu Fall nur über 

den Gemeinde-
beitrag aus 

dem Fonds 

Thuner Amts-

anzeiger ausge-
richtet (Beitrag 

Schwendibach 
aktuell CHF 

3'000.00). 

Gegenüber den 

aufgeführten 
Vereinen be-

stehen keine fi-
nanziellen Ver-

pflichtungen. 

- Den Vereinen 

werden keine 
gemeindeeige-

nen Vereinslo-
kale oder Infra-

strukturen zur 
Verfügung ge-

stellt.  

- - Keine. 

Das Vereinsverzeichnis würde 
im Falle einer Fusion ergänzt. 

Die Vereine könnten Beitrags-
gesuche im Rahmen der Richt-

linien einreichen. Dadurch 
entstehen keine direkten 

Mehrkosten, da der zur Verfü-
gung stehende Gesamtbetrag 

für Steffisburg (momentan 
CHF 79'000.00) voraussicht-

lich gleich bleibt und einfach 

auf mehr Player aufgeteilt 

würde. Fakt ist, dass die CHF 
3'000.00 des TAZ an 

Schwendibach entfallen oder 
max. CHF 1'000.00 davon neu 

an Steffisburg ausgerichtet 
werden. 

Archiv Das Archiv und 

die Aktenablage 
wurden vor Ort 

in Schwendi-
bach besichtigt.  

 
Es besteht ein 

Archivplan. Die 
Ablage erfolgt 

nach dem Ar-
chivsystem des 

Gemeinde-

schreiber-

Verbandes. 
 

Platzbedarf: 
Rund 25 Lauf-

meter Akten, 
mehrheitlich in 

Archivschach-
teln. 

 
Keine Trennung 

zu historischen 
Akten vorhan-

den. 

Zusätzliche Ak-

tenschränke mit 
Platz für 25 

Laufmeter Ak-
ten (1-2 Schie-

belemente mit 
Erweiterung der 

bestehenden 
Archivanlage im 

2. UG des Ge-
meindehauses) 

müssen ange-

schafft werden. 

Kosten rund 
CHF 7'000.00. 

ArchG BSG 

108.1 
ArchDV Ge-

meinden 
BSIG 

1/170.711.1.1. 

Separate Archi-

vierung nach 
bestehendem 

Archivplan 
Schwendibach, 

losgelöst vom 
Steffisburger 

Material, ist 
nach den ge-

setzlichen Best-
immungen er-

forderlich. 

Muss ange-

schafft werden, 
indem Archi-

vanlage im 2. 
UG des Ge-

meindehauses 
Steffisburg er-

weitert wird. 

Es sind rund 25 

Laufmeter Ak-
ten zu archivie-

ren. 
Das Material ist 

in archivwürdi-
gem Zustand, 

sauber geord-
net und be-

schriftet, durch 
Schwendibach 

bereit zu stellen 

(inkl. Archiv-

plan und Find-
mittel gem. Ar-

chDV 
Gemeinden, 

Ziffer 8.1). 

Archivraum ist 

vorhanden. Ar-
chivschränke 

müssen ange-
schafft werden. 

Budgetierung und Anschaffung 

von zusätzlichen Archiv-
schränken im 2. UG des Ge-

meindehauses (inkl. techni-
sche Anpassung Boden-

schienen). 
 

Hierfür ist ein Betrag von CHF 
7'000.00 in die Gesamtkos-

tenberechnung aufzunehmen. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragli-
ches/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Gemeindewappen Da im Wappen-

register des 
Kantons Bern 

für jede Ge-
meinde nur ein 

Wappen ver-
zeichnet ist, 

müssen sich die 
Gemeinden im 

Falle einer Fu-
sion auf ein 

Wappen eini-

gen. 

- Die Gemeinden 

können eines 
der bestehen-

den Wappen als 
"neues" Ge-

meindewappen 
wählen oder ein 

neues Wappen 
gestalten. Ein 

neues Wappen 
müsste dem 

Staatsarchiv 

zur Beurteilung 

bezüglich Her-
aldik (systema-

tische Beschäf-
tigung mit 

Wappen und 
dessen Details, 

Geschichte und 

Bedeutung) un-
terbreitet wer-

den. 

- - - Das Wappen 

der Gemeinde 
Steffisburg wird 

unverändert 
übernommen.  

 
Das Wappen 

von Schwendi-
bach geht "un-

ter".  

Alle geschichtlichen Daten 

zum Wappen von Schwendi-
bach sind durch die Gemeinde 

Schwendibach aufzuarbeiten, 
sicherzustellen und zu archi-

vieren. 

Gemeindenamen Grundsätzliche 

bestehen drei 
Möglichkeiten: 

─ Schaffung ei-
nes neuen 

Namens 
─ Weiterver-

wendung ei-

nes bisheri-

gen Namens 
─ Bildung eines 

Doppelna-
mens aus den 

bestehenden 
Gemeinden 

- - - - Der eigenstän-

dige Gemein-
denamen 

"Schwendibach" 
geht unter. Es 

kommt nur die 
Weiterverwen-

dung von "Stef-

fisburg" in Fra-

ge. 
 

Es besteht die 
Möglichkeit der 

Gründung eines 
Leistes 

"Schwendi-
bach". 

Der bisherige 

Gemeindena-
men Steffisburg 

bleibt unverän-
dert und ohne 

Zusatz 
"Schwendibach 

bestehen. 

Keine. 

 
Freiwillig auf Initiative der 

Schwendibacher: Allenfalls 
Gründung eines Leistes 

"Schwendibach" nach der Fu-
sion. 
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Heimatort Die Bürgerin-
nen und Bürger 

von zusam-
mengeschlos-

senen Einwoh-
nergemeinden 

erwerben das 
Bürgerrecht der 

neuen Gemein-
de. 

      "Schwendibach" als Heimatort 
verschwindet bei einer allfälli-

gen Fusion. Betroffene Perso-
nen, die das Bürgerrecht 

durch eine Fusion verlieren 
würden, könnten jedoch in-

nerhalb eines Jahres nach 
dem Inkrafttreten des Ge-

meindezusammenschlusses 
beim Zivilstandsamt Thun be-

antragen, dass der Gemeinde-
name der aufgehobenen Ge-

meinde in Klammern angefügt 
wird [Steffisburg (Schwendi-

bach)]. Weitere Informationen 

sind beim Zivilstands- und 

Bürgerrechtsdienst des Kan-
tons Bern erhältlich. 

Postleitzahl Steffisburg und 
Schwendibach 

haben unter-
schiedliche 

Postleitzahlen. 

      Die Schweizerische Post 
nimmt eine Gemeindefusion 

nicht zum Anlass, eine beste-
hende Postzeitzahl zu strei-

chen. Postleitzahlen sind 

grundsätzlich an Ortschaften 
geknüpft. 

Ortsgeschichte  Die Geschichte 
von Schwendi-

bach ist nicht 
dokumentiert 

und es beste-
hen dazu keine 

Schriften. 

Eine Aufarbei-
tung der Ge-

schichte ist 
zeit- und kos-

tenintensiv und 
müsste durch 

die Gemeinde 
Schwendibach 

noch vor der 

Fusion umge-

setzt werden. 

- - - - Keine ge-
schichtlichen 

Daten vorhan-
den. 

 
Steffisburg ist 

mangels Detail-
kenntnisse und 

fehlender Res-

sourcen später 

nicht in der La-
ge eine Aufar-

beitung der 
Ortsgeschichte 

vorzunehmen. 

Die Geschichte muss durch 
"alteingesessene" Schwendi-

bacher/innen vor der Fusion 
aufgearbeitet werden. 

 
Mindestanforderung: Vorhan-

dene Handnotizen zur begon-
nenen, aber nicht abgeschlos-

senen Aufarbeitung der 

Geschichte, sind durch 

Schwendibach zu sichern und 
in Reinschrift zu archivieren. 
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7.1.4. Rechtsetzung, Erlasse         

Reglemente, Verordnungen und 
Tarife 

Schwendibach 
verfügt über 22 

Erlasse (13 
Reglemente 

und 9 Verord-
nungen/Tarife) 

gemäss separa-
tem Verzeich-

nis. 

Es können Kos-
ten für die Re-

vision des Bau-
reglements 

wegen Anpas-
sung an die 

neuen Vorga-
ben bezüglich 

Messweisen 
entstehen. 

GO Art. 4 und 
13 sowie sepa-

rate Liste. 

- - Grundsatz: Es 
gelten die Er-

lasse der Ge-
meinde Steffis-

burg. Die 
Erlasse der 

Gemeinde 
Schwendibach 

werden mit der 
Fusion aufge-

hoben. 

Offen sind De-
tailabklärungen 

bezüglich Revi-
sion Bauregle-

ment (durch 
Abteilung 

Hoch-
bau/Planung) 

und Reglement 
Übertragung 

Wasserversor-
gungs-

Aufgaben an 

Energie Thun 

AG (durch Ab-
teilung Tief-

bau/Umwelt i.V. 
mit NetZulg 

AG) 

Mit der Auflösung der Ge-
meinde Schwendibach über-

nimmt diese die Erlasse der 
Gemeinde Steffisburg.  

 
Die baurechtliche Grundord-

nung der Gemeinde 
Schwendibach wird zu einem 

späteren Zeitpunkt in die bau-
rechtliche Grundordnung der 

Gemeinde Steffisburg inte-
griert. Eine Anpassung des 

Baureglements an die neuen 

Messweisen muss per 

01.01.2021 umgesetzt sein. 
 

Eine Revision der Steffisburger 
Gemeindeordnung ist nicht 

nötig. Daher erübrigt sich 
auch eine direkte Volksab-

stimmung. 

7.1.5. Kultur, Museen, Veran-
staltungen, Events 

Schwendibach 
verfügt über 

keine historisch 
wertvollen 

Sammlungen, 
Filme, Kultur-

güter und 
Denkmäler. 

Ebenfalls finden 
keine regel-

mässigen Aus-
stellungen, 

Konzerte oder 
Theater statt.  

Als einziger 
Event findet 

das jährliche 
Seifenkisten-

Rennen jeweils 
im August statt. 

Einzig das Sei-
fenkistenrennen 

wird durch Gra-
tis-Infrastruk-

turleistungen  
(Schulhaus) 

sowie einem 
Barbeitrag von 

CHF 500.00 aus 
dem Fonds TAZ 

unterstützt.  

Mit dem Veran-
stalter des Sei-

fenkistenren-
nens bestehen 

keine vertragli-
chen Abma-

chungen. 

Organisator ist 
der Sportclub 

Schwendibach. 

Das Schulhaus 
Schwendibach 

wird dem Ver-
anstalter im 

Rahmen der 
Durchführung 

des Seifenkis-
tenrennens gra-

tis zur Verfü-
gung gestellt. 

Es findet keine 
jährliche Eh-

rung der erfolg-
reichen 

Schwendiba-
cher statt. Eh-

rungen werden 
im Einzelfall di-

rekt geregelt. 

Weiterführung 
des Events 

"Seifenkisten-
rennen" im bis-

herigen Umfang 
müsste geprüft 

und geregelt 
werden.  

Keine direkten Mehrkosten.  
 

Engagement bei Seifenkisten-
rennen müsste mit Veranstal-

ter neu geregelt werden. 
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7.1.6. Medien         

Öffentlichkeitsarbeit Schwendibach 
verfügt über 

kein Informati-
onskonzept, je-

doch über eine 
eigene Home-

page. 

- GO Art. 56. Schwendibach 
wurde der Me-

dienverteiler 
von Steffisburg 

zugestellt. Ab 
sofort werden 

Medienmittei-
lungen aus 

Schwendibach 
nach diesem 

Verteiler veröf-
fentlicht und 

auch der Ge-

meinde Steffis-

burg zugestellt.  

Eigene Home-
page. 

Medienberichte 
über die Fusion 

sind von beiden 
Gemeinderäten 

zu genehmigen 
und durch Stef-

fisburg zu ver-
öffentlichen. 

Schwendibach 
und Steffisburg 

kommunizieren 
nach einheitli-

chen Regeln 
und gemäss 

Absprache. 

Kündigung Homepage per 
31.12.2019 (siehe Bemerkun-

gen vorstehend). 

Abonnemente Folgende Zei-
tungen und 

Zeitschriften 
sind abonniert: 

- Amtsblatt 
- Swichtplus für 

Domain 
schwendi-

bach.ch. 
  

Die jährlichen 
Kosten hierfür 

betragen: 
Amtsblatt: CHF 

78.00 
Switchplus: 

CHF 15.50 
 

Keine zusätzli-
chen Kosten für 

Steffisburg. 

Das Abo für das 
Amtsblatt ist 

unbefristet und 
läuft bis zum 

Widerruf. 
 

Kündigungsfrist 
für Domain be-

trägt 35 Tage 
vor Ablauf per 

01.12. 

Die Gemeinde 
Schwendibach 

hat die Abos 
fristgerecht zu 

kündigen, da-
mit Steffisburg 

keine Kosten 
mehr entste-

hen. 
 

 

- - Keine Notwen-
digkeit. Steffis-

burg verfügt 
über alle erfor-

derlichen Medi-
en.  

Die Abos sind unter Beachtung 
der Fristen spätestens auf den 

Zeitpunkt der Fusion zu kün-
digen. 

 
 

 

7.1.7. Sport und Freizeit         

Vereine Siehe Ziff. 3 

vorstehend. 

Siehe Ziff. 3 

vorstehend. 

Siehe Ziff. 3 

vorstehend. 

Siehe Ziff. 3 

vorstehend. 

Siehe Ziff. 3 

vorstehend. 

Siehe Ziff. 3 

vorstehend. 

Siehe Ziff. 3 

vorstehend. 

Siehe Ziff. 3 vorstehend. 

Sport/Sportanlagen Schwendibach 

verfügt ausser 
dem Turnplatz 

beim Schulhaus 
über keine Inf-

rastrukturen 
wie z. B. einen 

Vita-Parcours 
oder Ähnliches. 

- - - Turnplatz beim 

Schulhaus. 

- - Keine. 
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7.1.8. Hilfsaktionen im In- 
und Ausland 

Schwendibach 
verfügt über 

keine Grund-
satzregelungen 

zur Ausrichtung 
von Spenden 

an Hilfsaktionen 
im In- und Aus-

land. Dies er-
folgt im Einzel-

fall von Fall zu 
Fall.  

Aufgrund des 
Spardrucks 

werden bis zur 
möglichen Fusi-

on keine Spen-
den mehr aus-

gerichtet. 

- - - - Es bestehen 
keine Abhän-

gigkeiten oder 
Verpflichtun-

gen.  

Keine. 

7.1.9. Industrie, Gewerbe, 
Handel 

Es besteht eine 
Gewerbeliste.  

 

Im Übrigen wird 

auf die Bemer-
kungen zur Bo-

denpolitik und 
Wirtschaftsför-

derung verwie-
sen. 

- - - - - - Keine. 
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7.2. Fazit der Teilprojektgruppe Präsidiales 
 
Es gibt im Zuständigkeitsbereich der TPG Präsidiales keine Brennpunkte oder Killerkriterien, welche eine 
Fusion gefährden oder verhindern könnten. Sämtliche Erlasse der Gemeinde Steffisburg behielten ihre 
Gültigkeit. Insbesondere wären eine Anpassung der Gemeindeordnung und damit eine direkte Gemein-
deabstimmung über die Fusion nicht nötig. Dort wo allenfalls Anpassungsbedarf in einzelnen Erlassen 
bestehen sollten (z.B. Baureglement, Reglement über Energie und Wasser, Schulreglement) laufen die 
Abklärungen in den zuständigen Teilprojektgruppen. Ist Anpassungsbedarf vorhanden, sind im Rahmen 
der Fusion Erlassrevisionen auf Antrag der Teilprojektgruppen durchzuführen.  
 
Auf die heutige Behördenstruktur von Steffisburg hätte die Fusion keine Auswirkungen. Nach der Fusion 
könnten die Stimmberechtigten aus Schwendibach ihr aktives und passives Stimm- und Wahlrecht in 
Steffisburg ausüben sowie an den nächsten Gemeindewahlen im Jahr 2022 teilnehmen.  
 
Zur Wissenssicherung würde es Sinn machen, dass über den Fusionszeitpunkt hinaus noch Personalres-
sourcen aus Schwendibach während einer kurzen Übergangsphase zur Verfügung stünden. Dazu wird ein 
Betrag von CHF 30'000.00 in die Gesamtabrechnung aufgenommen. Ebenfalls müssten die geschichtli-
chen Daten durch die Gemeinde Schwendibach bis zur Fusion noch aufgearbeitet, schriftlich dokumen-
tiert und sauber archiviert werden. Das Schwendibacher Archiv müsste bis zur Fusion nach den gesetzli-
chen Vorgaben aufgearbeitet, dokumentiert und mit einem Findmittel versehen werden. Für die 
getrennte Aufbewahrung der Schwendibacher Akten müsste im Archivraum der Gemeindeverwaltung 
Steffisburg die erforderliche Infrastruktur angeschafft werden (Kosten: CHF 7'000.00).  
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7.3. Teilprojektgruppe 2 - Finanzen 
 
Bei der Teilprojektgruppe Finanzen hat sich die Verwaltung mit den verschiedenen Themen auseinandergesetzt und das Synergiepotential beurteilt.  
 

Aufgabenbereich Ausgangslage 
(Daten Rech-

nung 2016) 

Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.3.1. Finanzen         

Finanzplan Steffisburg: 
Plektra 

 
Schwendibach: 

Heutige Lösung 
KPG 

 

Keine finanziel-
len Auswirkun-

gen.  

    Erstellung Fi-
nanzplan mit 

Plektra 

Erstellung Finanzplan 2020-
2025 im gewohnten Rahmen 

Finanzielle Auswirkungen ge-
mäss Fusionsprojekt sind zu 

integrieren bzw. werden auf 
Basis Budget 2020 automa-

tisch integriert. Allfällige In-
vestitionen sind in das Investi-

tionsprogramm aufzunehmen. 

Budget Steffisburg: 

Abacus 
 

Schwendibach: 
NRM 

Steffisburg kei-

ne Mehrkosten 
von Dritten. 

    Erstes Budget 

wird im Som-
mer 2019 nach 

Schlussabstim-
mung erstellt. 

Erstellung Budget 2020 durch 

Abteilungsleitende der Ge-
meinde Steffisburg mit zusätz-

licher Spalte für Schwendibach 

Buchhaltung Steffisburg: 
Abacus/KLIB 

 
Schwendibach: 

NRM/KLIB  
 

Wegfallende 
Kosten 

Schwendibach 
(Lizenz/Update 

NRM):  
CHF 4'000.00 

 

Mehrkosten für 
Nachlizenzie-

rung aufgrund 
höherer Ein-

wohnerzahl 
gemäss Offerte 

Talus CHF 
8'544.30 

Informatikpro-
dukte, Lizen-

zen usw. auf 
Fusionszeit-

punkt kündi-
gen. 

   Mit Ausnahme 
der Übergangs-

lösung entste-
hen keine per-

sonellen 
Mehrkosten.  

 

Die Nachlizen-
zierung verur-

sacht einmalige 
und wiederkeh-

rende Mehrkos-
ten. 

Kündigung der Lizenzen 
Schwendibach per 31.12.2019 

 
Nachlizenzierung nach Fusion 

für Abacus/NEST 

Investitionen geplant / in Ausfüh-
rung Schwendibach 

      Siehe einzelne 
Fachbereiche 

wie Strassen, 
Abwasser usw. 

Aufnahme der geplanten In-
vestitionen in IP bei Bedarf. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage 
(Daten Rech-

nung 2016) 

Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Rechnungsprüfung / Revision Steffisburg: 

ROD Treuhand 
AG 

 
Schwendibach: 

Rechnungsprü-
fungskommissi-

on (RPK) 
 

Steffisburg: 

Keine Mehrkos-
ten 

 
Schwendibach  

wegfallende 
Kosten für RPK 

   Revision wird 

weiterhin mit 
externem Revi-

sionsorgan 
durchgeführt 

 keine 

Personal Aufgelaufene 
Zeitguthaben, 

Funktionäre, 

nebenamtliches 
Personal, Be-

hördenentschä-
digungen 

Siehe auch Zif-
fer 7.1.3  

 Für den Betrieb 
des Schulhauses 

in Schwendibach 

bis Ende Juli 
2020 und die 

anschliessenden 
Abschlussarbei-

ten müsste die 
Bewartung si-

chergestellt wer-
den. 

  Keine Über-
nahme von Per-

sonal (vorbe-

hältlich 
Bewartung 

Schulhaus bis 
Mitte 2020). 

Auszahlung / Bereinigung vor 
Fusion bis spätestens 

31.12.2019 zulasten Rech-

nung Schwendibach 

Personenversicherungen Steffisburg 
BU, NBU, KTG: 

Visana/Suva/ 
Branchenversi-

cherung / VZ 
 

Schwendibach 
BU, NBU, KTG: 

Visana / Allianz 
/ Previs 

 

     - Keine, da keine Übernahme 
von unselbstständigem Perso-

nal (vorbehältlich Bewartung 
Schulhaus bis Mitte 2020). 

 
Herr Gafner stellt für Winter-

dienst Rechnung (SE). 
Frau Zimmermann stellt für 

Übergangslösung Buchhaltung 
ebenfalls Rechnung. 

Sachversicherungen Steffisburg 

Motorfahrzeug-
versicherung: 

Zürich 
Gebäudeversi-

cherung: GVB 
Bern  

Mobiliarversi-
cherung: Em-

mental Vers. 
 

Schwendibach 

Emmental Ver-

sicherung  

Keine Fahrzeu-

ge bzw. Mehr-
kosten für Ver-

sicherung. 
 

Mobilien Mehr-
kosten vernach-

lässigbar, un-
wesentlich. 

 
GVB gemäss 

Obligatorium. 

    Integration in 

bestehende 
Versicherungs-

policen. 

Übernahme in Portefeuille 

Steffisburg, insbesondere Lie-
genschaften mit Inventar.  
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Aufgabenbereich Ausgangslage 
(Daten Rech-

nung 2016) 

Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Informatik  Mehrkosten für 

Nachlizenzie-
rung ISE/NEST 

Axioma usw. 
aufgrund höhe-

rer Einwohner-
zahl gemäss 

Offerte Talus 
CHF 8'307.00 

    Integration in 

vorhandene In-
formatiklösun-

gen. 

Übernahme der Daten 

Informatik Schwendibach Miete Kopierer 
Schumacher 

Kosten gem. 

Rechnung 2016 
CHF 2'500.00 

 
2 PC's, Eigen-

tum bei 
Schwendibach 

Kündigung bis 
spätestens En-

de Mai 2019 

Kündigungs-
fristen gemäss 

Vertrag 3 Mo-

nate im Vo-
raus schriftlich 

Vertrag gültig 
ab 01.09.2015 

/ 48 Monate 
Kündigung bis 

spätestens 
Ende Mai 2019 

Kündigung auf 
Fusionstermin – 

Abklärung ob 

Verlängerung bis 
Ende Jahr mög-

lich. 

  Steffisburg ver-
fügt über die 

nötigen Infor-

matikmittel 

Kündigung, Kopiergeräte (Mie-
te), Übernahme bestehende 

Computer etc. durch Steffis-

burg (Eigentum). 
 

Je nach Zustand und Alter ist 
Entsorgung zu prüfen. 

Mitgliedschaften / Beteiligungen Gemäss Ver-
zeichnis 

Schwendibach 
und Steffisburg 

      Bestehende Mitgliedschaften 
sind auf Fusionszeitpunkt zu 

kündigen.  
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Aufgabenbereich Ausgangslage 
(Daten Rech-

nung 2016) 

Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.3.2. Lastenausgleichssys-

teme 
- Ergänzungsleistungen 

- Familien-Zulagen 
- Sozialhilfe 

- öffentlicher Verkehr 
- neue Aufgabenteilung 

(ohne Lehrergehälter) 
 

Steffisburg: 

EL: 
3'394'114.00 

FamZu: 
117'820.00 

SH A: 
7'910'049.80 

SH E: 
7'432'697.23 

ÖV: 
1'673'582.00 

n. Aufg.teilung: 

2'884'157.00 

 
Schwendibach: 

EL: 51'545.00 
FamZu: 848.00 

SH A: 
120'125.70 

ÖV: 

17'532.00 
n. Aufg.teilung: 

43'800.00 

Aufwand ge-

mäss Berech-
nung (Fipla-

Hilfe 2017) im 
2020 

 
CHF 251'500  

 
Einmaliger Auf-

wand für zeitli-
che Abgrenzung 

CHF 182'800 

    Durchschnittli-

che Kosten pro 
Einwohner  

CHF 1'022.30 
246 Einwohner 

 
(ohne Lehrer-

gehälter) 

 

7.3.3. Hilfsaktionen im Aus-

land 

Steffisburg: 

31'000.00 
Schwendibach: 

0.00 

Keine Mehrkos-

ten 

    Keine Keine 

7.3.4. Allgemeine Gemeinde-

steuern 

        

Steueranlage Steffisburg: 

1.62 

 

Schwendibach: 
1.90 

 

Schwendibach 

profitiert wegen 

der tieferen 

Steueranlage. 
 

Mindererträge 
CHF 62'000 

    Weniger Steu-

erertrag von 

Schwendibach 

bei den or-
dentlichen 

Steuern auf-
grund der Anla-

gedifferenz  
 

Total Steuerer-
trag Schwendi-

bach mit Anlage 
Steffisburg rund 

CHF 366'500 

 

Übernahme der Steueranlage 

von Steffisburg. 

 

Integration der Steuerpflichti-
gen ins Steuerregister Steffis-

burg (148 Steuerpflichtige) 
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Aufgabenbereich Ausgangslage 
(Daten Rech-

nung 2016) 

Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.3.5. Sondersteuern Steffisburg: 

CHF 
1'709'639.75 

Schwendibach: 
Grundstückge-

winnsteuern / 
Sonderveranla-

gungen CHF 
4'383.60 

Keine Auswir-

kungen 

     keine 

7.3.6. Liegenschaftssteuern Steffisburg: 
0.012 

CHF 

2'909'872.95 
Schwendibach: 

0.012 
37'540.0 

Keine Änderung 
 

    Zusätzlicher 
Steuerertrag 

von Schwendi-

bach im bishe-
rigen Umfang 

CHF 37'500 

keine 

7.3.7. Steuerabkommen Kein Ertrag in 
Funktion 9200 

in Schwendi-
bach und Stef-

fisburg 

       

7.3.8. Finanz- und Lastenaus-

gleich 

        

Disparitätenabbau Steffisburg: 

1'146'569.00 
HEI 92.01 % 

Harm. Steuer-
ertrag pro Kopf 

CHF 2'292.06 
 

 

Schwendibach: 

78'447.00 
HEI 64.68% 

Harm. Steuer-

ertrag pro Kopf 
CHF 1'611.32 

 

Gemäss Anga-

ben Finanzdi-
rektion des 

Kantons Bern 
steigt der Fi-

nanzausgleich 
Steffisburg um 

den Ertrag 

Schwendibach. 

    Neu wird ein 

Disparitätenab-
bau von total 

CHF 1'225'000 
erwartet  

(+ 78'447= 

Keine Massnahmen erforder-

lich. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage 
(Daten Rech-

nung 2016) 

Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Mindestausstattung Steffisburg: 

0.00 
Schwendibach: 

49'524.00 

Jahr 1-5 100% 

Jahr 6-7 75% 
Jahr 8-9 50% 

Jahr 10 25% 
Jahr 11-xx 0% 

 
Details siehe 

Simulation Kos-
ten 

Der Kanton 

bezahlt in den 
ersten 10 Jah-

re eine Aus-
gleichszahlung 

an die Min-
destausstat-

tung 

     

Zuschuss Geo-topo / sozio-
demografischer Zuschuss 

Steffisburg: 
170'414 

Schwendibach: 

2'811.00 
748.00 

Zusätzliche 
Kosten für sozi-

o-

demografischer 
Zuschuss CHF 

748.00  
 

      

Lastenverteiler zeitliche Abgren-
zung LV SH/EL/FamZu 

 Zeitliche Ab-
grenzung CHF 

182'778.00 im 
Jahr 2020 

    Zeitliche Ab-
grenzung Stef-

fisburg nimmt 
per Jahresende 

2020 um 246 
Einwohner x 

CHF 743 zu 
CHF 182'778  

 

7.3.9. Ertragsanteile, übrige         

Erbschafts- und Schenkungs-
steuern 

Steffisburg: 
CHF 171'988.45 

Schwendibach 
CHF 0.00 

keine      keine 

7.3.10. Zinsen         

Mittel- u. langfristige Darlehen Steffisburg: 

15'000'000 
Schwendibach: 

0.00 

keine     Schwendibach 

hat keine mit-
tel- und lang-

fristigen Darle-
hen 

keine 
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Aufgabenbereich Ausgangslage 
(Daten Rech-

nung 2016) 

Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.3.11. Finanzvermögen        Nicht mehr der unmittelbaren 

Aufgabenerfüllung dienende 
Liegenschaften sind vor der 

Fusion ins Finanzvermögen zu 
überführen und nach GV zu 

bewerten. 

7.3.12. Abschreibungen bis-

heriges Verwaltungsvermö-
gen 

Steffisburg: 

 0299: 
127'932.30 

 1506: 
221'019.35 

 1626:  

5'190.60 
 2179: 

1'390'041.45 
 6150: 

328'351.10 
 7301: 

24'000.95 
 7410:  

7'680.70 
 7710: 

40'990.00 
 8200: 

3'122.10 
 

Schwendibach: 
9901: 7'854.85 

Zusätzliche Ab-

schreibungen 
durch Über-

nahme altes 
Verwaltungs-

vermögen 

Schwendibach 
CHF 7'854.85  

2020-2031 
 

Bestand altes 
Verwaltungs-

vermögen 
Schwendibach 

per 31.12.2015 
CHF 125'677.60 

(Abschreibung 
über 16 Jahre = 

bis 2019 abge-
schrieben CHF 

31'419.40) 

    keine Das bestehende Verwaltungs-

vermögen, welches übernom-
men wird, muss linear auf 16 

Jahre abgeschrieben werden. 
 

Vorbehalten bleibt dannzumal 

die Angleichung an die Steffis-
burger-Frist von 10 Jahren 

aufgrund einer anderslauten-
den Abmachung mit dem 

AGR/Revisionsstelle aufgrund 
der Wesentlichkeit. Bei einer 

Absorptionsfusion wird das 
geltende Recht von Steffisburg 

übernommen. Dies müsste 
auch bei der Rechnungslegung 

gelten. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage 
(Daten Rech-

nung 2016) 

Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.3.13. Bilanzüberschuss 31.12.2016 

CHF 
 

Steffisburg: 
18'291'601.71 

 
Schwendibach: 

337'717.61 

Gemäss Fi-

nanzplanung 
Steffisburg ist 

per 31.12.2019 
ein Bilanzüber-

schuss von  
CHF 19,9 Mio. 

prognostiziert. 
Per Ende Plan-

periode 2022 
CHF 25,3 Mio. 

 

Bei Schwendi-

bach ist per 
31.12.2019 ein 

Überschuss von 
CHF 29'700 ge-

plant. Per Ende 
Planperiode 

2022 ein Fehl-

betrag von  
CHF 192'600 

   Die Bilanzüber-

schüsse werden 
bei einer Fusion 

zusammenge-
legt. 

Die negative 

Entwicklung im 
Steuerhaushalt  

Schwendibach 
ist seit Jahren 

absehbar und 
einer der Grün-

de für das vor-
liegende Fusi-

onsprojekt. 
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7.4. Zusammenfassung der wesentlichen finanziellen Auswirkungen auf den Finanzhaushalt der Gemeinde Steffisburg 
gerundet auf CHF 1'000, ohne Berücksichtigung Liegenschaften und Risikoabdeckung, nur Allgemeiner Haushalt ohne Gebühren 
 

 
 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Steuererträge zusätzlich 404'000 404'000 404'000 404'000 404'000 404'000 404'000 404'000 404'000 404'000 404'000

Disparitätenabbau zusätzlich 78'000 78'000 78'000 78'000 78'000 78'000 78'000 78'000 78'000 78'000 78'000

Zuschüsse besonders belastete Gde. (Kanton) 52'000 52'000 52'000 52'000 52'000 39'000 39'000 26'000 26'000 13'000 0

Mindererträge Abrechnungen Anschlussgde. -23'000 -23'000 -23'000 -23'000 -23'000 -23'000 -23'000 -23'000 -23'000 -23'000 -23'000

Total Ertrag w iederkehrend 511'000 511'000 511'000 511'000 511'000 498'000 498'000 485'000 485'000 472'000 459'000

Lastenausgleichssysteme (ohne Bildung) 252'000 252'000 252'000 252'000 252'000 252'000 252'000 252'000 252'000 252'000 252'000

Volksschule inkl. LA Gehaltskosten (S-Ort Steff isburg) 64'000 64'000 64'000 64'000 64'000 73'000 73'000 73'000 73'000 73'000 73'000

Unterhalt Strassen, Gew ässer, Winterdienst 62'000 62'000 62'000 62'000 62'000 88'000 88'000 88'000 88'000 88'000 96'000

Abschreibungen Verw altungsvermögen HRM1 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000 8'000

Diverses (Friedhof, Gesundheit, Jugend, IT) 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000

Total Aufw and w iederkehrend 396'000 386'000 386'000 386'000 386'000 421'000 421'000 421'000 421'000 421'000 429'000

Total Belastung w iederkehrend -115'000 -125'000 -125'000 -125'000 -125'000 -77'000 -77'000 -64'000 -64'000 -51'000 -30'000

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Mehrw ertabschöpfung 54'000

Total Ertrag einmalig 0 0 54'000 0 0 0 0 0 0 0 0

Buchhaltung, Archiv, Lizenzen IT, Ortsplan 54'000

Volksschule 7 Monate für Schulort Linke Zulg 100'000

Zeitliche Abgrenzung Lastenverteiler 183'000

Altlastensanierung Schiessw esen (evt. z.L. Fonds) 381'000

Total Aufw and einmalig 337'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381'000

Total Belastung einmalig 337'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381'000
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7.5. Fazit der Teilprojektgruppe Finanzen 
 
Die Schwendibacher Bevölkerung entrichtet aufgrund der Steueranlage von 1,62 Einheiten CHF 62'000 
weniger Steuererträge pro Jahr; insgesamt noch CHF 404'000. Die Liegenschaftssteueranlage ist in bei-
den Gemeinden gleich hoch (1,2 ‰). Der Steuerertrag aus juristischen Personen ist unwesentlich.  
 
Schwendibach erhält beim Finanzausgleich nebst dem Disparitätenabbau eine Mindestausstattung und 
einen geografisch-topografischen Zuschuss. Diese Massnahmen für besonders belastete Gemeinden 
würden bei einer Fusion wegfallen. Die wegfallende Mindestausstattung würde durch den Kanton wäh-
rend fünf Jahren voll, während zwei Jahren zu 75 %, während zwei Jahren zu 50 % und während einem 
Jahr zu 25 % abgefedert. Im Jahr 2027 würde der Ertrag noch CHF 26'000 betragen, ab dem Jahr 2030 
fiele dieser komplett weg. Der Disparitätenabbau Steffisburg würde um rund CHF 78'000 pro Jahr stei-
gen. 
 
Der Lastenausgleich Ergänzungsleistungen, Familienzulagen für Nichterwerbstätige, Sozialhilfe, Neue 
Aufgabenteilung und öffentlicher Verkehr würden nach der Fusion einen Aufwand von CHF 251'500 ver-
ursachen. Die periodengerechte Abgrenzung infolge der nachschüssigen Finanzierung würde einen ein-
maligen Aufwand von CHF 182'800 verursachen. 
 
Würde das Schulhaus Allmerütti 5a noch bis am 31. Juli 2020 als Schulstandort betrieben, decken die Er-
träge mindestens die voraussichtlichen Aufwendungen. Vorbehalten bleibt nicht absehbarer baulicher 
Unterhalt.  
 
Die finanziellen Auswirkungen der zu überführenden Liegenschaften ins Finanzvermögen können noch 
nicht beziffert werden. Ein Verkauf des Schulhauses Allmerütti 5a mit Garage und Gemeindeverwaltung 
im UG wäre nach der Entwidmung anzustreben. Ein Verkauf dürfte wohl mindestens den amtlichen Wert 
von CHF 617'600 einbringen. Eine Verkehrswertschatzung liegt derzeit nicht vor. Der mögliche Verkaufs-
erlös stellt somit eine Risikoabdeckung dar. Könnte die Liegenschaft nicht veräussert oder weitervermie-
tet werden, wäre ab dem Jahr 2021 je nach baulichem Unterhalt mit einem Aufwandüberschuss zu rech-
nen. 
 
Die Fusion wäre aus finanzieller Sicht mit der vorgeschlagenen Lösung für die Volksschule vertretbar. 
Heute nicht bekannte Folgekosten aus Angleichung des Standards oder aus Infrastrukturen könnten bis 
zu einem gewissen Grad abgedeckt werden.  
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7.6. Teilprojektgruppe 3 – Hochbau/Planung 
 
Anlässlich von mehreren Sitzungen hat sich die Teilprojektgruppe mit den verschiedenen Themen auseinandergesetzt und das Synergiepotential beurteilt.  
 
Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches 

/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.6.1. Liegenschaften des 
Verwaltungsvermögens 

        

Verwaltungsgebäude      Siehe Schullie-
genschaft 

  

Feuerwehrmagazin Dörfli 8f (inkl. 
vorhandene Verpflichtungen z.G. 

und z.L. der Gemeinde) 

Parzelle 132-2 
STW 66/100 

amtl. Wert. CHF 
46'400 

Betriebs- und 

Verbrauchsma-

terial inkl. Un-
terhalt CHF 

6'500 / Jahr 

08.0700 
kostenlose Mit-

benützung Are-

al Zaugg Par-

zelle 80) zum 
Parkieren, ge-

mäss Schreiben 
08.12.2009 

 Feuerwehrma-
gazin 

Gebäude wird 
von der Feuer-

wehr Steffis-

burg regio nicht 

benötigt 
1 Garagenabteil 

steht Wegmeis-
ter zur Verfü-

gung 

 Verkauf und Aufhebung Par-
kierung. 

Zivilschutzanlage / Treppenhaus 

Stockhornweg 48 

inkl. vorhandene Verpflichtungen 
z.G. und z.L. der Gemeinde) 

Parzelle 160  

Halt 423 m2 

 
Treppenhaus 

zum Schutz-
raum und zum 

Stockhornweg 
 

 
Schutzraum 

Stockhornweg 
vorderer Teil 

amtl. Wert 

CHF 5'600 

 
CHF 0 

 
 

 
 

 
CHF 300 / Jahr 

DBV-belastet 

 

 
MV 08.0402 

ab 01.01.1991  
 

 
 

 
MV 08.0402 

ab 01.01.1991 

 

 

 
Kündigungsfrist 

12 Monate 
 

 
 

 
Kündigungsfrist 

12 Monate 

  

 

 
Einbau Balken-

lage im obers-
ten Bereich und 

Nutzung als La-
ger 

 
Hinterer Teil 

wird ebenfalls 
durch Gafner 

benutzt 

(Feststellung 

anlässlich Be-
gehung vom 

08.07.2016) 

 Es wird auf die Stellungnahme 

der Abteilung Sicherheit ver-

wiesen. Das Mietverhältnis 
wird bei Bedarf weitergeführt 

und marktüblich angepasst. 
 

Inventar gemäss Verzeichnis 
versichern und in ABU auf-

nehmen. In Sachversicherun-
gen aufnehmen. 

 Baurecht für 

Gartenhaus 
Stockhornweg 

46a 

CHF 100 / Jahr MV 08.0402 

ab 01.01.1991 

Kündigungsfrist 

12 Monate 

 Inkl. Pflege von 

Umschwung. 

 Mietvertrag weiterführen 

 Parkplatz CHF 60 / Monat MV 08.04020 

ab 01.10.2012 

Kündigungsfrist 

3 Monate 

 Zahlbar jährlich  Mietvertrag weiterführen 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Löschwasserreservoir Bolzacher Parzelle 48 

Halt 76 m2 

amtl. Wert 

CHF 20 

   Überbetonierter 

Feuerweiher 
mit Grabenwas-

ser gespiesen 

 Wird nicht mehr für Feuerwehr 

bzw. Löschschutz benötigt, 
Verkauf oder Rückbau, an-

sonsten Haftungsrisiko für 
Gemeinde. Dies müsste vor 

Fusion geschehen. 

Feuerweiher Barmettle Parzelle 99 

Halt 53 

amtl. Wert 

CHF 0 
 

Keine Mehrkos-
ten für Steffis-

burg, da Stillle-

gung oder 
Verkauf vor Fu-

sion. 

   Feuerweiher 

mit Holzbohlen 
überdeckt 

 Wird nicht mehr für Feuerwehr 

bzw. Löschschutz benötigt, 
Verkauf oder Rückbau, an-

sonsten Haftungsrisiko für 
Gemeinde. Dies müsste vor 

Fusion geschehen. 

7.6.2. Baupolizei         

Baupolizei Support bei Be-

darf durch Stef-
fisburg 

Nach Aufwand-

gebühr 2 
 

Keine zusätzli-
chen Kosten für 

Steffisburg. 

GRB 461 

16.10.2006 
plus Nachträge 

in Korrespon-
denzform 

  Aufwand bisher 

gering, da nur 
formelle und 

materielle Prü-
fung bei grös-

seren Bauvor-
haben. 

 Vollständige Übernahme durch 

Gemeinde Steffisburg 

Feuerpolizei via Gemeinde 

Steffisburg 

Keine zusätzli-

chen Kosten für 
Steffisburg. 

   Ansprechper-

son: Thomas 
Hungerbühler 

 Vollständige Übernahme durch 

Gemeinde Steffisburg 

7.6.3. Schulliegenschaften         

Schulhaus Allmerütti 5a und Ga-
rage 

inkl. Gemeindeverwaltung im UG 

Parzellen 94 
Halt 1469 m2  

amtl. Wert 
CHF 617'600 

 

Aufwand 30'000 

Ertrag 47'000 
 

Aufwand Reini-
gung CHF 

9'100/Jahr 

   Ø 2011-2016 
Ca. 2/3 der 

Einnahmen 

werden durch 

Gde. Verwal-
tung (6'000) 

und Schule lin-
kes Zulggebiet 

SLZ (24'000) 
generiert 

bauliche Mängel 
aus Feuerschau 

GVB 2016 be-
hoben 

 Überführung ins Finanzvermö-
gen, da aufgrund des Schul-

modells kein Bedarf zur öf-

fentlichen Aufgabenerfüllung 

besteht. 
 

Verkauf ist aufgrund Sanie-
rungsbedarfes anzustreben. 

 
Aufhebung diverser im Zu-

sammenhang stehenden Ver-
träge/Vereinbarungen 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Vermietung an Dritte 5½-Zimmer-

wohnung 
Schulhaus 

CHF 1'099.00 

NK CHF 250 
pro Monat 

MV 08.0402 

ab 01.12.2012 

Kündigungsfrist 

3 Monate 

   Kündigen oder evtl. Übernah-

me durch Käuferschaft Schul-
haus 

Miete durch Gemeinde Parzelle 23  
Gerätehaus zur 

Schulanlage 
Allmerüti 5b 

CHF 200 
pro Jahr 

MV 08.0702 
Beginn 

01.01.2004 

Kündigungsfrist 
12 Monate 

   Kündigen oder evtl. Übernah-
me durch Käuferschaft Schul-

haus 

 Büromobiliar 

Verwaltung 

CHF 5'000 bis 

03.2018 

Vereinbarung 

01.0012.04 

Neuverhand-

lung 03.2018 

   Vertrag wird nicht übernom-

men 

Dienstbarkeitsvertrag 

Nutzer Gemeinde 

Parzelle 24 

öff. Parkplatz 

zu Schulhaus u. 

Gemeindeverw. 

CHF 200 pro 

Jahr 

DBV 08.0703 

Beginn 

28.04.1992 

Kündigungsfrist 

6 Monate auf 

Ende Jahr 

   Kündigen oder evtl. Übernah-

me durch Käuferschaft Schul-

haus 

7.6.4. Denkmalpflege und 

Heimatschutz 

     Keine Gemein-

deliegenschaf-
ten betroffen 

  

7.6.4.1. Schwimmbad Steffis-
burg 

     Gratiseintritte 
Schulen, da 

Genossen-
schaftskapital 

stehen gelassen 

 Unverändert bei Fusion 

7.6.5. Raumordnung allge-
mein 

        

Baureglement   Genehmigungs-
datum AGR 

16.04.2014 

    Baureglementsbestimmungen 
müssen per 1.1.2021 den 

Messweisen nach BMBV ange-
passt sein. Diese Anpassung 

muss in Anlehnung an die 
dannzumal geltende Steffis-

burger-Messweise erfolgen 

(Festlegung in laufender 

OPLA-Revision). Aufwand und 
Verfahren würde nach erfolg-

ter Fusion abgeklärt. 

Zonenplan Siedlung. Landschaft 

mit Naturgefahren 

  Genehmigungs-

datum AGR 
16.04.2014 

     

Ökologische Vernetzung (TRPöV) 
Regionaler Richtplan 

  27.12.2004      
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Mehrwertabschöpfung 3 Verträge Einmalige Er-

träge spätes-
tens 2022  

CHF 54'000 

Spätester Fäl-

ligkeitstermin 
Mai 2022 

    Verträge in Bewirtschaftung 

Steffisburg aufnehmen. Spä-
testens 2022 fakturieren. 

ÖREB-Kataster Pflicht zur Er-

stellung 

Keine Mehrkos-

ten für Steffis-
burg. Projekt 

wird vor Fusion 
abgeschlossen. 

   Start 2018    

7.6.6. Regionale Planungs-

gruppe 

        

Mitgliedschaft ERT  Beitrag aktuell 

Schwendibach 
CHF 630.00 

 
Mehrkosten 

Steffisburg 246 
Einwohner à 

CHF 3.50  
total CHF 861 

 
 

    Beitrag berech-

net sich nach 
FILAG-

Bevölkerung. 
Ansatz 

Schwendibach 
CHF 2.50 

Steffisburg 
CHF 3.50 

 

7.6.7. Liegenschaften des Fi-
nanzvermögens 

Stand 2016 
keine 

    Keine Liegen-
schaften 

 Kurzfristige Bilanzierung nach 
Überführung vom Finanzver-

mögen in das Finanzvermögen 
zwecks Veräusserung. 
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7.7. Fazit der Teilprojektgruppe Hochbau/Planung 
 
Grundsätzlich würde sich im Liegenschaftsbereich für die Gemeinde Steffisburg nicht viel ändern, da 
nicht mehr zu Verwaltungszwecken benötigte Liegenschaften in das Finanzvermögen überführt und ver-
äussert werden sollten. Dies sind das Schulhaus und das Feuerwehrmagazin. Die zwei Feuerweiher 
müssten verkauft oder stillgelegt werden. Somit verblieben an Hochbauten noch die Zivilschutzanlage 
und die öffentliche Treppenanlage auf Parzelle 160, Stockhornstrasse 48 (inkl. allfälliger Mietverhältnis-
se).  
 
Im Baupolizeibereich würde der Aufwand gegenüber heute geringfügig grösser werden, da Erstkontakte 
und administrative Arbeiten bisher über die Gemeindeverwaltung Schwendibach laufen. 
 
Das Baureglement Schwendibach muss bis am 01.01.2021 ohnehin den Vorgaben der BMBV angepasst 
werden. Diese Anpassungen würden sich im Fusionsfall am neuen Baureglement der Gemeinde Steffis-
burg orientieren. 
 
Aus dem Zuständigkeitsbereich der Abteilung Hochbau/Planung sind keine wesentlichen Hindernisse zur 
Fusion erkennbar.  
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7.8. Teilprojektgruppe 4 – Tiefbau/Umwelt 
 

Anlässlich von mehreren Sitzungen hat sich die Teilprojektgruppe Tiefbau/Umwelt mit den verschiedenen Themen auseinandergesetzt und das Synergiepotential beurteilt. 
 
Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 

 
Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.8.1. Ortsplan Pro Memoria: 

neu zu erstellen 
im Falle einer 

Fusion. 

Bei Erweiterung 

einmalig für 
Bearbeitung 

und Druck CHF 
3'000.00. 

- - - -  Integration des Gemeindege-

biets Schwendibach in den 
Ortsplan Steffisburg. 

7.8.2. Schiesswesen 
Stichworte zum Thema Schiess-

anlagen gem. Abteilung Tief-

bau/Umwelt 

o Altlastensanierung 
o Einbau Kugelfänge bis 2020 

o Baulicher Zustand Gebäude  
o Eigentumsverhältnisse 

Schützenhaus, 
Kugelfang, Sa-

nierungspflicht, 

vertragliche 

Regelung be-
stehend 

Schiessanlage 
wird von Schüt-

zenverein Gol-
diwil-

Schwendibach 
genutzt. 

 
Schützenhaus  

Schwendibach 
GG 89, Gibe-

legg 
Eigentum Feld-

schützengesell-
schaft Goldiwil-

Schwendibach 
 

Scheibenstand  
/ Kugelfang  

Thun GG 2485, 
Melli, 3624 

Goldiwil 
Eigentum Stadt 

Thun durch 
Kauf am 

23.02.1951 

Kostenschät-
zung Altlasten-

sanierung  

CHF 381'000 

Gesamtkosten 
(davon rund 

CHF 220'000.00 
für Materialent-

sorgung). 
 

Einbau Kugel-
fänge Kosten 

geschätzt CHF 
40'000.00. 

 
Keine wieder-

kehrenden 
Mehrkosten, da 

Aufgabe 
Schiessbetrieb 

Kein Vertrag 
vorhanden. 

Schützenhaus 
liegt auf 

Schwendiba-

cher Boden, 

Kugelfang auf 
Thuner Boden. 

Schiessanlage 
mit 6 Scheiben. 

Keine Kugel-

fangkästen 

vorhanden. 

Wenn Kugel-
fangkästen 

nicht eingebaut 

werden, muss 

Ende 2020 
Schiessbetrieb 

eingestellt wer-
den. 

Aufrechterhal-
tung Schiessbe-

trieb kann aus 

wirtschaftlichen 

Gründen nicht 
vertreten wer-

den. 

Schiessbetrieb nach Fusion 
einstellen. 

Wann genau die Altlastensa-

nierung stattfinden muss, ist 

unklar. Der Kanton wird zur 
Sanierung auffordern. Die 

Kosten für die Sanierung ge-
mäss Konzept müssen berück-

sichtigt werden, fallen aber 
nach 2022 an. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 
 

Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.8.3. Dorfschmuck und -
verschönerungen 

        

Rabatten und Flächen zum Mä-
hen 

Keine Rabatten 
vorhanden. 

Keine Auswir-
kungen. 

- - - Begehrlichkei-
ten könnten 

steigen. 

- Keine Massnahmen nötig. 

7.8.4. Gemeindestrassen Länge öffentli-
che Strassen: 

6'200m Belag, 
240m Kies. 

 

Private Stras-

sen mit öffentli-

cher Nutzung: 
1'000m Belag, 

70m Kies. 
 

Keine Beleuch-
tung. 

 
Reinigung 1-2x 

pro Jahr auf 
Abruf durch 

Thun. 
 

Keine Strassen-
beleuchtung. 

 
Keine Fusswe-

ge. 
 

Ein Trampel-

pfad als Schul-

weg über priva-
tes Land 

bestehend, nur 
mündliche Ver-

einbarung. 
 

Wanderwege: 
3'350m. 

Wiederbeschaf-
fungswert öf-

fentliche Stras-
sen: 7.3 Mio. 

 

Sanierungsbe-

darf: 

1-5 Jahr: 
140'000.00 / 

28'000 jährlich 
 

6-10 Jahre: 
270'000.00 / 

54'000 jährlich 
 

11-15 Jahre 
310'000.00 / 

62'000 jährlich 
 

16-20 Jahre 
130'000.00 / 

26'000 jährlich 
 

Zusätzlicher fi-
nanzieller Be-

darf jährlich 

wiederkehrend 

ca. CHF 
12'000.00 

für Material und 
kleinen Unter-

halt. 
 

 
 

Öffentliche 
Widmungen bei 

Privatstrassen 
müssen noch 

überprüft wer-

den. 

- Kein bekannter 
Aufwand für zu-

sätzliche Er-
schliessungen. 

Standard Stras-
senreinigung 

zukünftig 3-4 
Mal pro Jahr. 

 

Begehrlichkei-

ten könnten 

steigen. 

- Keine Massnahmen nötig. 
Strassennetz ist grundsätzlich 

in einem guten Zustand.  
 

Es gibt keine Privatstrassen, 

welche noch überprüft werden 

müssten. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 
 

Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.8.5. Fahrzeuge (Werkhof-
Fz) 

Keine. - Vertrag mit 
Wegmeister. 

Aufwand ge-
mäss Vertrag 

ca. 270h/Jahr. 

- - - - Keine. 

7.8.6. Werkhof 

Zu unterhaltende Infrastruk-
tur/Gebäude 

Abfalleimer 2 

Stück 
2 Bäume auf 

Schulanlage. 
1 Brätlistelle. 

 
Nicht vorhan-

den: 
• Öffentlicher 

Spielplatz? 

• Öffentliche 
Brunnen 

• Öffentliche 
Entsorgungs-

stellen 
• Keine Werk-

hof-
Gebäulichkeiten 

in Schwendi-
bach vorhan-

den. 
 

Zeitlicher Mehr-

aufwand Werk-
hof 200h/Jahr. 

 
Gemäss Vertrag 

Wegmeister 
Aufwand ca. 

270h/Jahr. 
 

Kosten Aufwand 

ca. CHF 
14'000.00. Ef-

fektiv nur zu-
sätzliches Mate-

rial, da keine 
Aufstockung 

nötig (CHF 
2'000.00). 

- - Keine  zusätzli-

che Infrastruk-
tur nötig.  

Kein zusätzli-
cher Mitarbeiter 

nötig. 

Zusätzlicher 

Aufwand 4 h 
pro Woche. 

- Robidog und Abfalleimer wird 

1 x pro Woche geleert. Dies 
würde künftig durch den 

Werkhof der Gemeinde Stef-
fisburg erfolgen. Das Auf-

tragsverhältnis mit dem 
Wegmeister müsste aufgelöst 

werden. 

7.8.7. Winterdienst Vertrag mit Pri-
vatperson. Kei-

ne Infrastruktur 
vorhanden. 

CHF 16'000.00 
jährlich mit Ma-

terial wie 
Streusalz. 

Vertrag jährlich 
kündbar. 

- Bei Übernahme 
der Aufgabe 

durch die Ge-
meinde Steffis-

burg, wird evtl. 

ein zusätzliches 

Fahrzeug nötig. 
Kosten ca. 

120'000 

Höchster Punkt 
Schwendibach 

980 M.ü.M. 

 Vertrag mit externem Unter-
nehmer beibehalten. 

7.8.8. Privatstrassen       Siehe Ziffer 

7.4.4 

 

7.8.9. Strassen, übriges Strassenreini-
gung nur nach 

Bedarf durch 
Stadt Thun. 

Keine Mehrkos-
ten. 

Aufwand ca. 
30h/Jahr, aber 

kein finanzieller 
Mehraufwand. 

- - - Ev. höhere Be-
gehrlichkeit Be-

völkerung. 

Kaum Mehr-
aufwand. 

Schwendibach 
lässt sich in 

Turnus integrie-
ren. 

Keine speziellen Massnahmen 
notwendig. Die Strassenreini-

gung würde künftig durch den 
Werkhof Steffisburg erfolgen. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 
 

Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.8.10. Wasserversorgung Aufgabe wird 
von Energie 

Thun AG wahr-
genommen. 

Keine Ausgaben 
und keine Ein-

nahmen für 
Gemeinde. Ge-

mäss Vertrag 
darf die Energie 

Thun AG den -
öffentlichen Be-

reich unentgelt-
lich für die Lei-

tungen nutzen. 

Vertrag künd-
bar alle 5 Jah-

re. Kündigungs-
frist 2 Jahre. 

 

- - Das Wassernetz 
wurde der 

Energie Thun 
AG übergeben. 

Gemäss Vertrag 
müsste es bei 

Vertragsauflö-
sung zurückge-

kauft werden. 
 

Bleibt voraus-
sichtlich bei  

Energie Thun 
AG zu unverän-

derten Konditi-
onen. 

NetZulg AG wird mit Energie 
Thun AG verhandeln betr. 

Übernahme der Aufgabe und 
Infrastrukturen. Verhandlun-

gen noch nicht erfolgt. 

Löschwasser / Feuerweiher 

 

Es sind zwei 

Anlagen (Bolza-
cher und Bar-

mettle) vorhan-

den. Vergleiche 
dazu die ent-

sprechenden 
Bemerkungen 

in der Teilpro-
jektgruppe Si-

cherheit und 
Hoch-

bau/Planung. 

Keine Mehrkos-

ten für Steffis-
burg, da Stillle-

gung oder 

Verkauf vor Fu-
sion. 

- - - - - Werden nicht mehr für Feuer-

wehr bzw. Löschschutz benö-
tigt, Stilllegung/Verkauf vor 

der Fusion. 

 
Siehe dazu die entsprechen-

den Bemerkungen in der Teil-
projektgruppe Sicherheit und 

Hochbau/Planung. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 
 

Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.8.11. Abwasserentsorgung 
(Gemeindebetrieb) 

        

GEP Vorhanden und 
aktuell. 

- - - - Daten liegen 
vor. 

- Massnahmenplanung GEP liegt 
vor. 

Gebühren Wiederkehrend 
und einmalig 

Berechnung 

siehe in Spalte 
Bemerkungen. 

- - - - Einmalige Ge-
bühren:  

Anschluss-

gebühr nach 
LU/BW SVGW. 

 
Wiederkehren-

de Grundge-

bühr pro BW 

CHF 8.00, 1.10 
pro m3. 

 
EFH geschätzt 

jährlich in  
Schwendibach: 

34 BW x CHF 
8.00 + 260 m3 

x CHF 1.10 = 
CHF 558.00. 

 
In Steffisburg: 

260 m3 x CHF 
1.50 = CHF 

390.00. 

Die Tarife Stef-
fisburg müssen 

infolge der Fu-

sion nicht an-
gepasst wer-

den. 
 

Reglement Steffisburg wird 
mit Fusion auch in Schwendi-

bach wirksam. 

 
Per 1. Januar 2018 tritt in 

Steffisburg ein neues Abwass-
erreglement in Kraft. Die vor-

stehenden Berechnungen be-

ziehen sich auf das alte 

Kanalisationsreglement. 
 

Die wiederkehrenden Abwas-
sergebühren sind heute in 

Steffisburg etwas tiefer als in 
Schwendibach. 

 
Per 1. Januar 2018 werden die 

wiederkehrenden Grundge-
bühren in der Gemeinde 

Schwendibach gesenkt 
(Grundgebühr pro BW CHF 

5.50 statt CHF 8.00, pro m3 
CHF 0.90 statt CHF 1.10) 

Leitungskataster        Grundlagen bei Bührer Dällen-

bach vorhanden. Kataster wird 
in Kataster Steffisburg inte-

griert gemäss der neuen Ge-
setzgebung über das Lei-

tungskatasterwesen. 
Einführung 2019 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 
 

Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Abwasserleitungsnetz SF Rechnungs-
ausgleich 

Schwendibach 
31.12.2016 

CHF 107'917.15 
 

SF Werterhalt 
Schwendibach 

31.12.2016 
CHF 273'829.05 

 
 

Leitungslänge: 
2'530m. 

Wiederbeschaffungswert 1.38 Mio. 
Zunahme Einlage Werterhalt nach Fusion in Stef-

fisburg CHF 10'350.00 
 

Keine Sonderbauwerke. 
 

Keine Hydraulischen Probleme. 
 

Kurz- und mittelfristiger Sanierungsbedarf  
CHF 21'000.00. 

 
Betriebskosten an ARA ca. CHF 9'000.00/Jahr. 

 
Zusätzliche, jährliche Belastung Spezialfinanzie-

rung Abwasser ca. 10'000.00 (ARA, Spülen, Klein-
unterhalt). 

 
Einnahmen Benützungsgebühren Abwasser CHF 

40'123.20 (Rechnung 2016 Schwendibach). 
Benützungsgebühren nach Tarif Steffisburg  

ca. CHF 34'100 

-   Abwassernetz ist in einem gu-
ten Zustand. GEP liegt ge-

nehmigt vor. 
 

Reglement Steffisburg wird 
mit Fusion auch in Schwendi-

bach wirksam. 
 

Per 1. Januar 2018 tritt in 
Steffisburg ein neues Abwass-

erreglement in Kraft. Die vor-
stehenden Berechnungen be-

ziehen sich auf das alte 
Kanalisationsreglement. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 
 

Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.8.12. Abfall         

Gebühren SF Rechnungs-
ausgleich 

Schwendibach 
31.12.2016  

CHF – 3'352.70 
 

 
SF Rechnungs-

ausgleich Stef-
fisburg 

31.12.2016 

CHF -23'024.40 

 
Wiederkehrend  

Schwendibach: 

Basis Grundge-
bühr Wohnung. 

Schwendibach 
GG pro Woh-

nung CHF 
30.00, pro Per-

son CHF 25.00. 
 

Einnahmen 
jährlich bisher 

CHF 20'900 
 

Steffisburg 

Pro EE CHF 

18.00. 
EE = Entsor-

gungseinheit  

 
Einnahmen Be-

nützungsge-
bühren Abfall 

CHF 20'900 
Schwendibach). 

 
Benützungsge-

bühren nach 
Tarif Steffisburg  

ca. CHF 18'700 

- - - EFH mit 5 Per-
sonen, 5 Zim-

mer in 
Schwendibach: 

1 Wohnung x 
CHF 30.00 

5 Personen x 
CHF 25.00 = 

CHF 155.00. 
 

Steffisburg: 

9 EE x CHF 

18.00 = CHF 
162.00. 

Tariferhöhung 
Steffisburg ge-

mäss Finanz-
plan ab 2019 

vorgesehen, 
weil wie 

Schwendibach 
auch Vorschuss 

Spezialfinanzie-
rung vorhan-

den. 

Reglement Steffisburg wird 
mit Fusion auch in Schwendi-

bach wirksam. 
 

 

Organisation der Abfallentsor-

gung 

Schwendibach: 

Auftrag wird 
von Stadt Thun 

ausgeführt. 

Wöchentlich 

Abfuhr von 
Kehricht, vier-

teljährlich von 
Papier und Kar-

ton. 
9 mal jährlich 

Grünabfuhr. 
Kein Häcksel-

dienst. 

Jährlich wieder-

kehrende Kos-
ten bisher und 

künftig  

CHF 23'000.00. 

 
Kosten für Stef-

fisburg bei Ein-
führung wö-

chentlicher 
Grünabfuhr CHF 

17'000 / Jahr 
 

 
 

 
 

- - 18 Container 

mit Plomben an 
dezentralen 

Standorten. 

Prinzip in länd-

licher Umge-
bung richtig. 

- Standard Stef-

fisburg muss 
eingeführt wer-

den. 

 

9 mal jährlich 
Grünabfuhr 

(wird Hauptkos-
tenfaktor sein). 

Die Grünabfuhr dürfte bei ei-

ner wöchentlichen Abfuhr, also 
einer Anpassung an den Stef-

fisburger Standard, pro Jahr 

rund CHF 17'000.00 kosten. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 
 

Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.8.13. Gewässerverbauun-
gen 

        

 Es sind rund 
1.2km öffentli-

che Gewässer 
vorhanden 

Unterhalt Ge-
wässer ca. CHF 

4'000.00/Jahr. 

- - - - Keine Mass-
nahmen nötig. 

 
Gewässer sind 

pflegeleicht. 

50 h/Jahr für Unterhalt nötig. 

7.8.14. Schutzverbauungen Keine - - - - - - Keine. 

7.8.15. Naturgefahren Gemäss Gefah-

renkarte primär 
Rutschgefah-

ren. 
Wassergefahr 

beschränkt auf 
erweitertes Ge-

rinne. 

- - - - - - Keine. 

7.8.16. Arten- und Land-

schaftsschutz 

Neophyten-

standorte nicht 
bekannt.  

- - - - - - Keine. 

7.8.17. Luftreinhaltung und 
Klimaschutz 

Keine Mass-
nahmen nötig. 

- - - - - - Keine. 
 

7.8.18. Bekämpfung von Um-
weltverschmutzung 

Energiespar- 
und Effizienz-

programme, 

Schutz von Bo-

den und 
Grundwasser, 

Strahlenschutz, 

Energiestadt. 

- - - - - - Keine. 

7.8.19. Umweltschutz          

Naturschutz Keine Mass-

nahmen nötig. 

- - - - - - Keine. 

übriger Umweltschutz - - - - - - - - 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 
 

Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.8.20. Öffentliche Toiletten-
anlagen 

Keine. - - - - - - Es wird keine neue öffentliche 
Toilette gebaut. 

7.8.21. Hundetoiletten Keine. - - - - - - Es wird keine neue Hundetoi-
lette gebaut. 

7.8.22. Produktionsverbesse-
rung Pflanzen 

Feuerbrand, 
Schädlingsbe-

kämpfung, 

Ambrosia, 
Pflanzenschutz. 

      Keine. 

7.8.23. Forstwirtschaft Kein öffentli-

cher Wald im 

Eigentum der 

Gemeinde vor-
handen. 

 - -  -  -  -  - Keine.  

7.8.24. Jagd und Fischerei Keine. -  -  -  -  -  -  Keine.  

7.8.25. Elektrizität allgemein Elektrizitätsver-
sorgung wird 

von der BKW 
sichergestellt. 

Konzessions-
einnahmen CHF 

7'000.00/Jahr 

- - - - Bleibt voraus-
sichtlich bei  

BKW zu unver-
änderten Kondi-

tionen. 

Verhandlungen NetZulg AG-
BKW sind noch nicht ab-

schliessend geführt? 

7.8.26. Gasversorgung Keine. -  - - - - - Keine. 

7.8.27. Nichtelektrische Ener-

gie 

Keine. -  - - - - - Keine. 

7.8.28. Fernwärme Keine. -  - - - - - Keine. 

7.8.29. Energie allgemein 
(inkl. Ener-

gie/Mobilität/Richtplan) 

Nein. -  - - - - - Keine. 

7.8.30. Burgerverwaltung Keine.  -  - - - - - Keine. 

7.8.31. Rückverteilungen aus 

CO2-Abgabe 

Keine.  -  - - - - - Keine. 

7.8.32. Gewässerraum        Muss im überbauten Bereich 

allenfalls festgelegt werden. 

(unabhängig von einer Fusion)  
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7.9. Fazit der Teilprojektgruppe Tiefbau/Umwelt 
 
Die Auswirkungen einer Fusion mit Schwendibach würden sich für den Teilbereich Tiefbau/Umwelt in ei-
nem überschaubaren Rahmen bewegen. Den betrieblichen Unterhalt der Tiefbauten und Gewässer si-
cherzustellen, führte nicht unmittelbar dazu, dass zusätzliche personelle Ressourcen im Werkhof oder 
der Verwaltung nötig wären. Der Winterdienst auf den Strassen müsste weiterhin ein externes Unter-
nehmen ausführen. Die zusätzliche finanzielle Belastung wäre moderat. Ein grosser Posten würde die 
Sanierung des Kugelfangs der Schiessanlage darstellen. Es könnte aber davon ausgegangen werden, 
dass der Kanton sich dereinst an den anfallenden Kosten beteiligen würde. 
 
In den gebührenfinanzierten Bereichen zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Abwasserleitungen sind in einem 
guten Zustand. Dies zeigen die Resultate aus der Generellen Entwässerungsplanung, die in genehmigter 
Form vorliegt. Der Massnahmenplan sieht keine grösseren Investitionen in den nächsten Jahren vor. Die 
Abwassergebühren würden aufgrund des neuen Reglements in Schwendibach eine Anpassung erfahren. 
Die Berechnungsart der Gebühr würde sich ändern. Die Gebühr wäre aber für den einzelnen Haushalt in 
einem ähnlichen Rahmen. 
 
Der Standard bei der Abfallentsorgung ist in Steffisburg nicht gleich wie in Schwendibach. Der Hausmüll 
wird auch wöchentlich abgeholt. Unterschiedlich ist insbesondere die Grünabfuhr. Sollte für Schwendi-
bach ebenfalls die wöchentliche Abfuhr des Grünguts eingeführt werden, würde dies zu höheren Kosten 
im Vergleich zur heutigen Lösung führen. Die Mehrkosten von geschätzt CHF 17'000.00 wären im Ver-
hältnis zu den Gesamtkosten des Abfuhrwesens in Steffisburg klein. Da die Spezialfinanzierung Abfall in 
der Gemeinde Steffisburg heute nicht über ein Vermögen verfügt, ist in den nächsten Jahren eine Anhe-
bung der Abfallgrundgebühr angezeigt. Diese dürfte aber auch ohne Schwendibach nötig werden. Auch 
im Abfallbereich, würden die Grundgebühren in Schwendibach neu gemäss dem Abfalltarif von Steffis-
burg erhoben. Die Belastung für den Einzelhaushalt wäre etwas höher als bisher. 
 
Noch keine abschliessende Aussage kann bei der Wasser- und Stromversorgungen gemacht werden. Die 
Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt in Schwendibach durch die BKW. Dies dürfte weiterhin so 
bleiben. Für die Bewohner von Schwendibach würde sich also voraussichtlich nichts ändern. Die Wasser-
versorgung wird von der Energie Thun AG sichergestellt. Bei einer Fusion würden die NetZulg AG und die 
Energie Thun AG eine allfällige Übernahme des Wasserversorgungsnetzes prüfen. Eine allfällige Über-
nahme des Wasserversorgungsnetzes durch die NetZulg AG hätte auf die Einwohnergemeinden keinen 
Einfluss. Technisch können beide Unternehmungen einen einwandfreien Betrieb garantieren und die Tari-
fe für den Einzelhaushalt sind vergleichbar. 
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7.10. Teilprojektgruppe  5 – Bildung  
 

Anlässlich von mehreren Sitzungen hat sich die Teilprojektgruppe mit den verschiedenen Themen auseinandergesetzt und das Synergiepotential beurteilt.  
 
Die Abteilung Bildung prüfte verschiedene Varianten zu einer zukünftigen Gestaltung der Volksschule bei einer allfälligen Fusion. Schlussendlich wurden die Varianten "alle 
Kinder besuchen weiterhin die Schule Linke Zulg" und "alle Kinder besuchen die Schule Steffisburg" vertieft analysiert. Es kristallisierte sich heraus, dass die erstgenannte 
Variante für Steffisburg nicht in Frage kommt, da nach einer allfälligen Fusion Steffisburg zwei verschiedene Schulsysteme betreut werden müssten (Schulsystem Steffis-
burg und Schulsystem SLZ mit Sitzgemeinde Homberg). Der Führungsaufwand wäre zu hoch, aber auch die Informationspolitik der Bevölkerung gegenüber würde sich 
schwierig gestalten. Die Variante "alle Kinder besuchen weiterhin die SLZ" wurde deshalb verworfen.  
 
Eine Übergangslösung im Sinne, dass die Schüler die jeweilige Schulstufe in Schwendibach beenden und gestaffelt nach Steffisburg wechseln, konnte ebenfalls nicht be-
rücksichtigt werden. Die Neuorganisation der SLZ würde erschwert und die Lösung schwierig in das Schulsystem von Steffisburg einzubauen. Es wäre deshalb vorgesehen, 
dass ausnahmslos alle Kinder aus Schwendibach die Schule in Steffisburg besuchen würden. 
 
Die Schulkommission SLZ gelangte am 30. Juni 2016 mit einem Schreiben an die Gemeinde Steffisburg worin sie auf die Konsequenzen für das Konstrukt SLZ aufmerksam 
macht. Sie berichtet ausführlich über die Auswirkungen auf die Klassenorganisation, die Schulleitung und die Lehrpersonen und macht auf mögliche Widerstände in der 
Bevölkerung aufmerksam. 
 
Am 13. September 2016 wurde anlässlich einer Sitzung mit Vertretern der Gemeinden Schule Linke Zulg und Vertretern der Teilprojektgruppe Bildung über die analysier-
ten Varianten informiert. Einerseits wurde die Ausgangslage diskutiert, andererseits suchten die Vertreter und Vertreterinnen nach neuen Lösungen/Varianten. Es wurde in 
Aussicht gestellt, dass allenfalls die Fusion auch um ein Jahr verschoben werden könnte, sollte sich eine für die Schule gute Lösung abzeichnen, welche noch Zeit benöti-
gen würde. Im Verlauf der Sitzung wurde die Idee eingebracht, dass zu prüfen sei, ob nicht die Gemeinde Steffisburg neu Sitzgemeinde der Schule linke Zulg werden 
könnte. So könnte in dem neu zu bildenden Schulraum flexibler geplant werden und es gäbe nur eine Trägerschaft. 
 
Die Gemeinden der Schule linke Zulg erhielten den Auftrag, sich Gedanken zu den vorgestellten Varianten und dem neu eingebrachten Modell (neue Sitzgemeinde in Stef-
fisburg) zu machen. Mit Schreiben vom 1. November 2016 signalisierten die Vertreterinnen und Vertreter, dass sie gewillt seien, das Sitzgemeindemodell Steffisburg zu 
prüfen. Im Januar 2017 verabschiedete der Gemeinderat Steffisburg die Rahmenbedingungen zu einem Sitzgemeindemodell, welche den Gemeinden Schule Linke Zulg zur 
weiteren Diskussion zugestellt wurden. Für die Rückmeldung zu den Rahmenbedingungen wurde eine Frist bis am 13. Februar 2017 gesetzt. Geplant war, am 20. Februar 
2017 eine erste Sitzung mit der Projektgruppe abzuhalten, damit an der nächsten Sitzung der IKPG die Terminplanung, die Inhalte und der Umfang der Abklärungen zu 
einem Sitzgemeindemodell vorgestellt werden können.  
 
Am 3. Februar 2017 reichte die Gemeinde Homberg eine Fristverlängerung bis am 31. Mai 2017 ein. Gemäss Fusionsabklärungsvertrag sollte der Grundlagenbericht der 
IKPG aber bereits zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Mit dem Gesuch der Gemeinde Homberg um Fristverlängerung konnte dieses Teilziel nicht eingehalten werden. Da die 
Frage nach einer zukünftigen Schulorganisation als zentrales Kernelement betrachtet wird, wurde die Fristverlängerung gewährt. Als Konsequenz davon musste der Ter-
minplan zu den Fusionsabklärungen angepasst und der mögliche Fusionszeitpunkt um ein Jahr hinausgeschoben werden, und zwar vom 1. Januar 2019 auf 1. Januar 
2020.  
 
Die Fragestellung wurde gemeindeübergreifend im linken Zulgtal diskutiert und Beschluss gefasst, auf das Angebot der Gemeinde Steffisburg für weitergehende Abklärun-
gen zu einem neuen Sitzgemeindemodell für die Schule Linke Zulg sei zu verzichten. Die Rückmeldung an Steffisburg erfolgte am 26. April 2017. 
 
Danach folgten Überlegungen zum sinnvollen Zeitpunkt des Schulwechsels von Schwendibach nach Steffisburg, sollte es zu einer Fusion kommen. Nach intensiven Diskus-
sionen einigten sich die Gemeinderäte Schwendibach und Steffisburg auf einen Schulwechsel per 1. August 2020. Dies würde bedeuten, dass die Kinder aus der Gemeinde 
Schwendibach nach dem Fusionszeitpunkt vom 1. Januar 2020 noch sieben Monate den Unterricht in der Schule linke Zulg besuchen würden.   
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 
 

Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.10.1. Generelles (gilt für die 
ganze Volksschule) 

        

Kosten - Für 31 Kinder 
beträgt der 

jährliche Netto-
aufwand rund 

CHF 64'000 
(gestützt auf 

den Nettoauf-
wand im Schul-

jahr 2015/16 
und die Schü-

lerstatistik vom 
15.09.2015). 

 

Kostenberech-
nung siehe Ta-

belle am 
Schluss dieses 

Kapitels. 
 

- 
 

 

- 
 

- 
 

 
 

- Die Nettokosten 
für die 31 Kin-

der aus 
Schwendibach 

betragen mit 
Schulort SLZ 

rund CHF 
200'000, mit 

Schulort Stef-
fisburg rund 

CHF 64'000.00. 
Eine Zuteilung 

der Kinder aus 

Schwendibach 
zu den beste-

henden Klassen 
in Steffisburg 

käme demnach 
um rund CHF 

136'000.00 
günstiger zu 

stehen. 

- 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 
 

Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Schülertransporte Die Schüler-
transporte wer-

den vom Kin-
dergarten bis 

und mit 9. 
Klasse über-

nommen. Ande-
re Lösungen 

wie beispiels-
weise Flyer, 

sind möglich. 

Kostenberech-
nung siehe Ta-

belle am 
Schluss dieses 

Kapitels. 
 

- Gemäss Aussa-
gen des Trans-

portunterneh-
mers (Offert-

steller) berech-
nen sich die 

Kosten pro 
Schulbus und 

nicht pro Kind. 
Der Offertsteller 

verfügt über 
verschieden 

grosse Fahr-
zeuge. Er wür-

de je nach An-
zahl Kinder die 

Grösse wählen. 
Je nach Anzahl 

Kinder jeweils 
im neuen 

Schuljahr, sind 
jeweils auch die 

Kosten unter-

schiedlich. Die 
vorliegende 

Schätzung ba-
siert auf der 

Annahme, dass 
ein Bus mit 30 

– 32 Plätzen 
notwendig sein 

wird. 

- Bei einem all-
fälligem Auftrag 

an den Of-
fertsteller ist 

eine Vertrags-
dauer auf län-

gere Sicht (ge-
mäss Offerte 

mind. 2 Jahre) 
festzulegen. 

- Für die Schülertransporte 
müsste eine Transportfirma 

beauftragt werden.  
 

Eine entsprechende Kosten-
schätzung ist vorhanden. Die 

Kosten sind im Aufwand (Kos-
tenberechnung) enthalten. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 
 

Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Erlasse / Verträge Es existiert ein 
Zusammenar-

beitsvertrag 
zwischen den 

Gemeinden 
Homberg, Hor-

renbach-
Buchen, Teuf-

fenthal und 
Schwendibach 

betreffend 
"Schule Linkes 

Zulggebiet" 
(SLZ). 

 

- Die Kündi-
gungsfrist für 

den Zusam-
menarbeitsver-

trag beträgt 12 
Monate und ist 

per Ende Schul-
jahr möglich. 

Erstmals per 
Ende Juli 2018 

(Art. 31).  
 

 
 

 
Reglement zur 

Aufgabenüber-
tragung Kin-

dergarten, Pri-
mar-, Real- und 

Sekundarschule 

- - Eine Verrech-
nung der 

Schulkosten 
gemäss kanto-

nalen Ansätzen 
kommt für Stef-

fisburg nicht in 
Frage, da dies 

eine massiv 
teurere Lösung 

darstellt. 

 Wenn dem Grundsatzent-
scheid über die Fortführung 

des Fusionsprojekts am 15. 
Juni 2018 zugestimmt wird, 

muss der Zusammenarbeits-
vertrag mit Homberg spätes-

tens am 31. Juli 2019 auf 31. 
Juli 2020 gekündigt werden. 

 
 

 
 

 
 

 
Reglement zur Aufgabenüber-

tragung Kindergarten, Primar-
, Real- und Sekundarschule: 

Ist bei einer Fusion hinfällig 
(Erlasse Steffisburg ab Zeit-

punkt Eingemeindung). 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 
 

Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Klassenzuteilungen - - - Aufgrund not-
wendig wer-

dender Trans-
porte wäre 

ideal, wenn 
Kinder aus dem 

Gebiet 
Schwendibach 

klassenweise 
dem gleichen 

Standort zuge-
teilt würden. 

 

- Der Wunsch ist, 
dass die Kinder 

aus Schwendi-
bach jeweils am 

gleichen Stand-
ort in Steffis-

burg zugeteilt 
werden. 

Aus Sicht der 
Abteilung Bil-

dung ist eine 
Steuerung der 

Klassenzutei-
lungen nicht 

denkbar. Ein 
Freihalten von 

Plätzen (kleine 
Klassen an ei-

nem Standort, 
damit später 

Schwendiba-
cher Kinder zu-

geteilt werden 

können) würde 
in der Bevölke-

rung für Unmut 
sorgen, da un-

ter Umständen 
Steffisburger 

Kinder einen 
längeren 

Schulweg an 

einen weiter 

entfernten 
Standort in 

Kauf nehmen 
müssten. 

 

Wenn die Kin-
der aus 

Schwendibach 
bereits beste-

henden Klassen 
zugeteilt wer-

den können, 
entstehen keine 

zusätzlichen 
Lohnkosten für 

die Lehrperso-
nen.  

 
Eine Simulation 

hat gezeigt, 
dass auch bei 

einem Bevölke-
rungszuwachs 

in Schwendi-
bach (40 an-

statt 30 Schüle-
rinnen und 

Schüler) die 

Kinder in die 
bestehenden 

Klassen in Stef-
fisburg aufge-

nommen wer-
den könnten. 

Es handelt sich 
dabei aber le-

diglich um eine 

Prognose, da 

Zu- und Weg-
züge nicht 

planbar sind. 

 

7.10.2. Kindergarten Jedes Kind aus 

Schwendibach 
wird einer be-

stehenden Kin-
dergartenklasse 

in Steffisburg 
zugeteilt. 

Kostenberech-

nung siehe Ta-
belle am 

Schluss dieses 
Kapitels. 

 

Siehe Generel-

les. 
 

Eine Simulation 

hat ergeben, 
dass dies im 

Schuljahr 
2020/21 ohne 

Klasseneröff-
nung machbar 

sein sollte.  

Siehe Generel-

les. 
 

Siehe Generel-

les. 
 

Aus heutiger 

Sicht machbar, 
Zu- und Weg-

züge sind aber 
nicht planbar. 

 
Siehe Generel-

les. 

Siehe Generelles. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 
 

Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.10.3. Basisstufe Steffisburg 
führt keine Ba-

sisstufe. 

- - - - - - - 

7.10.4. Primarstufe Jedes Kind aus 

Schwendibach 
wird einer be-

stehenden Pri-
marschulklasse 

in Steffisburg 
zugeteilt. 

Kostenberech-

nung siehe Ta-
belle am 

Schluss dieses 
Kapitels. 

 

Siehe Generel-

les. 

Eine Simulation 

hat ergeben, 
dass die Zutei-

lung im Schul-
jahr 2020/21 in 

den 6. Klassen 
zu Engpässen 

führen könnte.  
(mehr als 24 

Kinder pro 
Klasse). 

Die Situation 

müsste wahr-
scheinlich für 

ein Jahr mit 
mehr Halbklas-

senunterricht 
und/oder Zu-

satzlektionen 
überbrückt 

werden. 
 

 

Siehe Generel-

les. 

Siehe Generel-

les. 

Aus heutiger 

Sicht ist eine 
Zuteilung der 

Schwendiba-
cher Kinder auf 

die bestehen-
den Klassen in 

Steffisburg 
machbar. Allen-

falls entstehen 
zusätzliche 

Lohnkosten, 

falls zusätzli-
cher Halbklas-

senunterricht 
oder Zusatzlek-

tionen notwen-
dig werden. 

Diese dürften 
sich im Bereich 

von CHF 13'000 
– 14'000 bewe-

gen. 
 

Da Zuzüge und 
Wegzüge nicht 

planbar sind, 
müsste im 

schlimmsten 

Fall eine zu-

sätzliche Klasse 
eröffnet wer-

den, was Kos-
ten von rund 

CHF 100'000 
verursachen 

würde.  

Die Kinder werden bestehen-

den Klassen zugeteilt. Es gel-
ten die gleichen Zuteilungskri-

terien wie für Steffisburger 
Kinder.  
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 
 

Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.10.5. Sekundarstufe I Jedes Kind aus 
Schwendibach 

wird einer be-
stehenden 

Klasse der Se-
kundarstufe I in 

Steffisburg zu-
geteilt. 

Kostenberech-
nung siehe Ta-

belle am 
Schluss dieses 

Kapitels. 
 

Siehe Generel-
les. 

Siehe Generel-
les. 

 

- Siehe Generel-
les. 

Siehe Generel-
les. 

 

7.10.6. Musikschulen Gemäss Musik-
schulgesetz des 

Kantons Bern 
bezahlen die 

Gemeinden ei-
nen Beitrag an 

die Musikschu-

len. 
 

Steffisburg ge-
währt freiwilli-

gen via Musik-
schule einen 

Sozialtarif. 
 

Schwendibach 
gehört nicht zu 

den Trägerge-
meinden. 

Schwendibach 
verfügt über ein 

Reglement und 
eine Verord-

nung über Ge-

meindebeiträge  

an die privaten 
Kosten des Mu-

sikunterrichts. 

Schwendibach 
budgetiert heu-

te CHF 
3'000.00.  

 
Da Schwendi-

bach nicht Trä-

gergemeinde 
ist, wird den 

Schüler/innen 
auch kein Sozi-

altarif gewährt. 
 

 

Bei einer Fusion 
würden Regle-

ment und Ver-
ordnung hinfäl-

lig. 
 

Steffisburg hat 

einen Leis-
tungsvertrag 

mit der Musik-
schule Thun. 

Für die Kinder 
aus Schwendi-

bach würde 
dieser künftig 

angewendet. 

- - Aktuell besucht 
ein Kind die 

Musikschule 
Thun.  

 
Der gesetztlich 

vorgeschriebe-

ne Gemeinde-
beitrag betrug 

im 2016 CHF 
1'200.00 

 
Da Schwendi-

bach nicht Trä-
gergemeinde 

ist, wird den 
Schüler/innen 

auch kein Sozi-
altarif gewährt. 

 
 

Mehrkosten für 
Steffisburg in 

der Höhe von 
ca. CHF 

1'200.00 jähr-
lich. 

Aufnahme von Mehrkosten 
von CHF 1'200.00 im Budget. 

 
Da die Schülerzahlen in 

Schwendibach in den kom-
menden Jahren etwas steigen, 

werden ev. mehr Kinder die 

Musikschule besuchen. Emp-
fehlung der Abteilung Bildung: 

CHF 2'500.00 im Budget auf-
nehmen. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles 
 

Vertragliches 
/ Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.10.7. Tagesschulen - - - Mit einer 
Transportlösung 

mit einem 
Schulbus ergibt 

sich eine Mit-
tagspause von 

rund 50 Minu-
ten. Die Abtei-

lung Bildung 
geht davon aus, 

dass dies für 
die meisten 

Kinder aus dem 
Gebiet 

Schwendibach 
reichen würde.  

- Aus heutiger 
Sicht ist nicht 

davon auszu-
gehen, dass 

das Tages-
schulangebot 

stark genutzt 
würde. Gemäss 

kantonalen 
Vorgaben, hat 

die Gemeinde 
ein Angebot 

gemäss Anzahl 
Anmeldungen 

zur Verfügung 
zu stellen. 

Falls ein Mit-
tagstisch not-

wendig würde, 
hat Steffisburg 

zurzeit noch 
Kapazität für 10 

bis 15 Schüle-
rinnen und 

Schüler, was 
aus heutiger 

Sicht ausrei-
chend ist. Die 

Beiträge der 
der Eltern 

müssten die 
Kosten für die 

Mahlzeiten de-
cken. 

 

7.10.8. Schulverwaltung Steffisburg 

führt ein Schul-
sekretariat. Die 

Administration 
und Koordinati-

on würde bei 
einer Fusion 

hier abgewi-
ckelt. 

- - - - - Der Aufwand 

für die zusätzli-
chen Kinder 

kann voraus-
sichtlich mit 

den bestehen-
den Stellenpro-

zenten aufge-
fangen werden. 

- 

7.10.9. Abteilungsleitung und 
Schulleitung 

Die Stelle der 
Abteilungslei-

tung ist mit 100 
% dotiert. Die 

Stellenprozente 

der Schullei-

tung und 
Standortleitung 

werden jährlich 
gemäss einem 

Verteilschlüssel 
aufgeteilt. 

Kostenberech-
nung siehe Ta-

belle am 
Schluss dieses 

Kapitels. 

 

Mit zusätzlichen 
rund 30 Kin-

dern erhöhen 
sich die Stel-

lenprozente der 
Schulleitung um 

rund 10 %. 

- Je nachdem  
welchem 

Standort die 
Kinder aus 

Schwendibach 

zugeteilt wer-

den, erhöhen 
sich die Stel-

lenprozente für 
die jeweiligen 

Standortleitun-
gen marginal. 

- Die Stellenpro-
zente für die 

Schulleitungen 
werden jeweils 

auf drei Jahre 

fixiert. Eine 

Neuzuteilung 
durch den Kan-

ton erfolgt nur, 
wenn die Ab-

weichung min-
destens plus 

oder minus 
10% beträgt. 

Die Abweichung 
der Stellenpro-

zente kann 
auch durch Zu-

züge respektive 

Wegzüge durch 

Steffisburger 
Kinder verur-

sacht werden. 
Zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht 
planbar. 

- 

7.10.10. Schulbibliothek - Kostenberech-
nung siehe Ta-

belle am 

Schluss dieses 

Kapitels. 

- - - - Kosten sind in 
der Berechnung 

enthalten. 

- 
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Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.10.11. Schulveranstaltun-
gen 

- Kostenberech-
nung siehe Ta-

belle am 
Schluss dieses 

Kapitels. 
 

- - - - Kosten sind in 
der Berechnung 

enthalten. 

- 

7.10.12. Freiwilliger Schul-
sport 

Kinder mit 
Wohnsitz in 

Steffisburg 
können den 

Schulsport be-
suchen.  

Kostenberech-
nung siehe Ta-

belle am 
Schluss dieses 

Kapitels. 
 

- - - In Steffisburg 
besucht jeweils 

rund ein Drittel 
der Schülerin-

nen und Schü-
ler den Schul-

sport. 
Annahme, dass 

aus Schwendi-

bach ebenfalls 
ein Drittel den 

Schulsport be-
sucht (ca. 10 

Kinder) 

Aus heutiger 
Sicht müssen 

keine zusätzli-
chen Kurse ge-

plant werden. 

-  

7.10.13. Schülertransporte Aufgrund des 

nicht zumutba-
ren Schulwegs, 

werden Schü-
lertransporte 

von Schwendi-
bach nach Stef-

fisburg notwen-
dig. 

Kostenberech-

nung siehe Ta-
belle am 

Schluss dieses 
Kapitels. 

 
Bei der Offerte 

des Transport-
unternehmers 

handelt es sich 
um eine Schät-

zung aus dem 

Jahr 2016.  

Siehe Generel-

les. 

Siehe Generel-

les. 

- Siehe Generel-

les. 

- Ein Augenschein vor Ort hat 

gezeigt, dass mehrere Halte-
stellen für den Schulbus ein-

gerichtet werden müssten. Es 
würde eine jährliche Neubeur-

teilung erfolgen, da die Sam-
melplätze vom jeweiligen 

Wohnort abhängig sind und 
damit sie auch für kleine Kin-

der problemlos zu Fuss er-
reichbar wären. Die Mittags-

pause der Schule Steffisburg 

dauert in der Regel von 11.50 

bis 13.45 Uhr. Somit könnte 
auch eine angemessene Ruhe-

zeit der Kinder zuhause ge-
währleistet werden. Sollte dies 

in Ausnahmefällen nicht mög-
lich sein, bestünde Anspruch 

auf das Mittagstischangebot.  
7.10.14. Elternmitarbeit Steffisburg 

kennt die El-
ternmitwirkung, 

Schwendibach 

nicht. 

- - - - Interessierte El-

tern aus 
Schwendibach 

können Einsitz 

im Elternrat 

nehmen. 

- - 
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7.10.15. Erwachsenenbildung Ausbildungsbei-
träge und Sti-

pendien. 

In Steffisburg 
gehen nur noch 

selten Anträge 
ein. Es ist nicht 

anzunehmen, 
dass aus dem 

Gebiet 
Schwendibach 

viele Anträge 
eingehen.  

- Hat keine Aus-
wirkungen auf 

die Zusammen-
setzung der 

Stipendien-
kommission. 

- - Die Anzahl Ge-
suche ist nicht 

abschätzbar. 

Bei der jährlichen Budgetie-
rung Betrag ev. leicht erhö-

hen. 

7.10.16. Bibliotheken Steffisburg ver-
fügt über eine 

eigene Gemein-
debibliothek. 

Keine. Die Bib-
liothek kann zu 

denselben Kon-
ditionen von 

den Schwendi-

bacherinnen 
und Schwenba-

cher genutzt 
werden. 

- - - - - - 

7.10.17. Schulgesundheits-
dienst 

Schulärztliche 
Pflege / Unter-

suchungen. 

Kostenberech-
nung siehe Ta-

belle am 
Schluss dieses 

Kapitels. 

- - - - - Im Budget berücksichtigen: 
Kosten pro Kind: CHF 55.00 

Annahme: 15 Kinder (Kinder-
garten, 4. und 8. Klasse) kos-

ten CHF 825.00. 

7.10.18.  Schulzahnpflege Jährliche Zahn-

kontrollen. 

Kostenberech-

nung siehe Ta-
belle am 

Schluss dieses 
Kapitels. 

- - - - - Im Budget berücksichtigen 

Kosten pro Kind: CHF 23.80 
35 Kinder (Kindergarten bis 9. 

Klasse) kosten CHF 833.00 

7.10.19. Ferienpass Schwendibach  
unterstützt fi-

nanziell den 
Verein Thuner  

Ferienpass; 
verzichtet aber 

auf eine Mit-
gliedschaft. 

Kosten pro 
Kind: CHF 

25.00 

Die finanzielle 
Verpflichtung 

besteht bis En-
de 2018.  

- - Die Erfahrung 
zeigt, dass 

jährlich ca. 8 
Kinder an den 

Anlässen teil-
nehmen.  

Es ist mit Kos-
ten von rund 

CHF 200.00 zu 
rechnen.  

Im Falle einer Fusion dürfte 
die Vereinbarung per 

01.01.2019 von Schwendibach 
nicht erneuert werden.  

Im Budget CHF 200.00 auf-
nehmen. 
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7.11. Gegenüberstellung Kosten Schulort SLZ – Schulort Steffisburg 
 

 
 
In der vorliegenden Berechnung wurde ein Vergleich der Bildungskosten für 31 Schülerinnen und Schüler gemacht, wenn diese entweder den Unterricht in der SLZ oder in 
Steffisburg besuchen würden. Der grösste Unterschied zeigt sich bei den Gehaltskosten. Da die Kinder bereits bestehenden Klassen zugeteilt werden, entstehen in Steffis-
burg nur minimale Mehrkosten (allenfalls zusätzliche Lektionen für SOS-Unterricht oder zusätzlichen abteilungsweisen Unterricht bei grossen Klassen). In der vorliegenden 
Kostenberechnung wurden beim Nettoaufwand die Teuerung und die Mehrkosten für die Einführung des Lehrplans 21 für das Schuljahr ab einer allfälligen Fusion noch 
nicht miteingerechnet.  
 
 

Gesamt pro Kind Gesamt pro Kind

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Gehaltskosten 186'716.00 6'023.10 Gehaltskosten 13'500.00 435.48

Schülerbeiträge Kanton (ordentliche) 70'219.22 2'265.14 Schülerbeiträge Kanton (ordentliche) 63'473.43 2'047.53

Schülerbeiträge Kanton (zusätzliche) 15'187.78 489.93 Schülerbeiträge Kanton (zusätzliche) 0.00 0.00

Gemeindeanteil Gehaltskosten (netto) 101'309.00 3'268.03 0.00 Gemeindeanteil Gehaltskosten (netto) 49'973.43 1'612.05

Schulbetrieb SLZ 29'719.70 958.70 Schulbetrieb Steffisburg 1'157.25

Betriebskosten SLZ 70'465.17 2'273.07

Betriebskosten (Mehrkosten Betrieb: 

Schulbus und Mittagstisch) 78'300.00 2'525.81

Total Schul- und Betriebskosten 100'184.87 3'231.77 Total Schul- und Betriebskosten 3'683.06

Nettoaufwand

Schuljahr 2015/16

Gestützt auf Schülerstatistik vom 

15.09.2015 / 31 Kinder

201'493.87 6'499.80

Nettoaufwand

Bildungskosten für zusätzliche Kinder aus 

dem Gebiet Schwendibach im Schuljahr 

15.09.2015 2015/16 / 31 Kinder

64'201.32 2'071.01

Nettoaufwand

Bildungskosten Schwendibach  

233'992.88 6'499.80

Nettoaufwand

Bildungskosten für zusätzliche Kinder aus 

dem Gebiet Schwendibach

74'556.37 2'071.01

Kosten für Schulort SLZ Schuljahr 2015/16

Gestützt auf die Schülerstatistik vom 15.09.2015 / 31 Schüler

Kosten für Schulort Steffisburg Schuljahr 2015/16

Gestützt auf die  Schülerstatistik vom 15.09.2015 / 1'483 Kinder aus Steffisburg, 31 Kinder aus dem 

Gebiet Schwendibach

Schulort Schwendibach ab Schuljahr 2019/20 / 36 Kinder

Voraussichtliche Kosten

Schulort Steffiburg ab Schuljahr 2019/20 / 36 Kinder

Voraussichtliche Kosten
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Würden die Schwendibacher Kinder vom 01.01.2020 (Fusionszeitpunkt) bis Ende Schuljahr (31.07.2020) 
noch den Unterricht in der SLZ besuchen, entstehen nach Abzug der Schülerbeiträge pro Rata Kosten in 
der Höhe von rund CHF 136'500.00. Der Schulbesuch in Steffisburg im gleichen Zeitraum würde hinge-
gen rund CHF 43'500.00 kosten. Die Mehrkosten für die prognostizierte Anzahl Kinder betragen demnach 
rund CHF 93'000 netto. Unter Berücksichtigung des Lohnsummenwachstums infolge Teuerung und der 
Auswirkungen der Einführung von Lehrplan 21 wäre mit Kosten von mindestens CHF 100'000.00 zu 
rechnen. 
 
 

 
 
 
 

Schwendibach Steffisburg

Aufwand und Ertrag für 12 Monate / 31 Kinder Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Gehaltskosten 186'716.00 13'500.00

Schulbetrieb 29'719.70 35'874.75

Betriebskosten (Transporte, Infrastruktur) 70'465.17 78'300.00

Bruttoaufwand 286'900.87 127'674.75

Schülerbeiträge ordentlich 70'219.22 63'473.43

Schülerbeiträge zusätzlich 15'187.78 0.00

Nettoaufwand 201'493.87 64'201.32

Schwendibach

Aufwand und Ertrag für 5 Monate / 31 Kinder

Aufwand und Ertrag für 7 Monate / 31 Kinder Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Gehaltskosten 77'798.33 108'917.67

Schulbetrieb 12'383.21 17'336.49

Betriebskosten (Transporte, Infrastruktur) 29'360.49 41'104.68

Bruttoaufwand 119'542.03 167'358.84

Schülerbeiträge ordentlich 29'258.01 40'961.21

Schülerbeiträge zusätzlich 6'328.24 8'859.54

Nettoaufwand 83'955.78 117'538.09

Steffisburg

Aufwand und Ertrag für 5 Monate / 31 Kinder

Aufwand und Ertrag für 7 Monate / 31 Kinder Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Gehaltskosten (Zusatzlektionen für grosse Klassen) 5'625.00 7'875.00

Schulbetrieb 14'947.81 20'926.94

Betriebskosten 32'625.00 45'675.00

Bruttoaufwand 53'197.81 74'476.94

Schülerbeiträge ordentlich 26'447.26 37'026.17

Schülerbeiträge zusätzlich 0.00 0.00

Nettoaufwand 26'750.55 37'450.77

31 Kinder 36 Kinder

Kosten für 5 Monate (01.08.2019 - 31.12.2019)

Netto Brutto Netto Brutto

Schulbesuch in der SLZ 83'955.78 119'542.03 97'497.03 138'823.00

Schulbesuch in Steffisburg 26'750.55 53'197.81 31'065.15 61'778.10

Differenz 57'205.23 66'344.22 66'431.88 77'044.90

Kosten für 7 Monate (01.01.2020 - 31.07.2020)

Schulbesuch in SLZ 117'538.09 167'358.84 136'495.85 194'352.20

Schulbesuch in Steffisburg 37'450.77 74'476.94 43'491.22 86'489.35

Mehrkosten für den Schulbesuch in der SLZ 80'087.32 92'881.90 93'004.63 107'862.86

01.08.2019 - 31.07.2020 

Kostenberechnung beruhrt auf der Basis Schuljahr 2015/16 für 31 Kinder

31.07.2019 - 31.12.2019 01.01.2020 - 31.07.2020

31.07.2019 - 31.12.2019 01.01.2020 - 31.07.2020
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7.12. Fazit der Teilprojektgruppe Bildung 
 
Die organisatorischen Auswirkungen einer allfälligen Fusion auf die Schule Steffisburg können als ver-
kraftbar bezeichnet werden. Auch die Folgen der siebenmonatigen Übergangslösung für den Zeitraum 1. 
Januar – 31. Juli 2020, in welcher die Schwendibacher Kinder den Unterricht in der Schule linke Zulg be-
suchen würden, wären zu bewältigen. 
 
Gemäss heutigen Erkenntnissen wäre eine Zuteilung der Schülerinnen und Schüler zu den bestehenden 
Klassen in Steffisburg möglich. Um Unmut bei der Steffisburger Bevölkerung zu verhindern, wäre es aber 
zentral, dass bei der Klassenzuteilung die gleichen Kriterien sowohl für die Schwendibacher als auch die 
Steffisburger Kinder angewendet würden. 
 
Schwendibach wendet pro Schuljahr rund CHF 200'000.00 an Schulkosten auf (Nettoaufwand im Schul-
jahr 2015/16 mit 31 Schülerinnen und Schülern). Hätte die gleiche Anzahl Kinder im gleichen Schuljahr 
die Schule in Steffisburg besucht, wären Nettokosten von rund CHF 64'000.00 angefallen.  
 
Eine gewichtige Neuerung für Steffisburg wäre der Betrieb eines Schulbusses. Eine erste Analyse zeigt, 
dass ein Rundkurs eingerichtet werden könnte, welcher den Transport sowohl vor Schulbeginn, am Mit-
tag als auch nach Schulschluss gewährleisten würde. 
 
Schwendibach organisiert heute die Schule in einem Sitzgemeindemodell. Eine Kündigung des Vertrags-
verhältnisses hätte Folgen für den Schulraum linke Zulg. Wenn die Kinder von Schwendibach nach Stef-
fisburg zur Schule gehen würden, fehlte im System SLZ rund ein Viertel der bisherigen Schülerinnen und 
Schüler, was die Gesamtschule Linke Zulg gefährden könnte. Das System ist auf vier Gemeinden ausge-
richtet und müsste beim Wegfall von Schwendibach einer umfassenden Restrukturierung unterzogen 
werden. 
 
Möglicherweise hätte ein neues Modell (Sitzgemeinde Steffisburg) zum Erhalt der Schule Linke Zulg bei-
tragen können. Eine vertiefte Analyse dieser Lösungsmöglichkeit erfolgte nicht, da die Gemeinderäte der 
Anschlussgemeinden (exklusive Schwendibach) der Schule Linke Zulg beschlossen haben, auf die Wei-
terverfolgung dieser Variante zu verzichten. 
 
Da das Thema "Schule" oft mit Emotionen belegt ist und möglicherweise persönliche Betroffenheit eine 
Rolle spielen, könnte dieser Bereich in den Fokus der Diskussionen gelangen. 
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7.13. Teilprojektgruppe 6 - Soziales 
 

Anlässlich einer Sitzung hat sich die Teilprojektgruppe mit den verschiedenen Themen auseinandergesetzt.  
 
Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches /  

Rechtliches 
Organisatori-
sches 

Infrastrukturen Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.13.1. Kinder- und Erwachse-

nenschutz (KES) 

Mit Anschlussver-

trag vom 
10.12.2012/ 

05.03.2013 hat 
Schwendibach 

sämtliche Aufga-
ben in diesem 

Bereich Steffis-

burg übertragen. 

Wegfall des jähr-

lichen Beitrags 
von Schwendi-

bach an die nicht 
lastenausgleichs-

berechtigten 
Kosten des Sozi-

aldienstes Zulg in 

diesem Bereich 

(2015: CHF 
3'577.20 

2016: CHF 
4089.451). 

Anschlussvertrag 

vom 10.12.2012/ 
05.03.2013. 

- - - Allfällige Einge-

meindung von 
Schwendibach 

hat keine Aus-
wirkungen be-

züglich Organisa-
tion und 

Infrastruktur, da 

Steffisburg sämt-

liche Aufgaben in 
diesem Bereich 

bereits wahr-
nimmt. 

Auflösung An-

schlussvertrag 
(Kündigungsfrist: 

1 Jahr; Kündi-
gungstermin: 

Ende Kalender-
jahr). 

 

Reglement 

01.0012.10 wird 
aufgeboben.  

7.13.2. Kindertagesstätten 
(Kita) 

In Schwendibach 
existiert keine 

Kita und 
Schwendibach ist 

weder bei Stef-
fisburg noch bei 

anderen Ge-
meinden in die-

sem Bereich ver-
traglich 

angeschlossen. 

- - - - - Anzahl subventi-
onierter Plätze 

wird durch die 
Eingemeindung 

von Schwendi-
bach nicht er-

höht, weshalb 
auch der maxi-

mal von Steffis-
burg zu über-

nehmende 
Selbstbehalt kei-

ne Änderung er-
fährt. 

Information an 
Steffisburger 

Kitas. 

7.13.3. Schulsozialdienst (SSA) In Schwendibach 
existiert keine 

SSA und 
Schwendibach ist 

weder bei Stef-

fisburg noch bei 
anderen Ge-

meinden in die-
sem Bereich ver-

traglich ange-
schlossen. 

- - Ev. Ausdehnung 
SSA auf 

Schwendibacher 
Schulhaus (ent-

sprechend Er-

gebnisse TPG 
Bildung). 

- - Ev. zusätzliche 
quantitative Auf-

gaben für SSA 
(entsprechend 

Ergebnisse TPG 

Bildung). 

Ev. Schaffung 
von zusätzlichen 

SSA-
Stellenprozenten. 

Wenn kein 

Schulstandort 
Schwendibach 

geführt wird, 
braucht es keine 

zusätzlichen 
Stellenprozente. 

                                                
1 inkl. Sozialhilfebereich 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches /  
Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastrukturen Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.13.4. Alters-, Kranken- und 
Pflegeheime 

Keine Heime in 
Schwendibach. 

- Mitgliedschaft 
von Schwendi-

bach in Träger-
schaft Solina. 

- - - - Mitgliedschaft 
von Schwendi-

bach in Träger-
schaft Solina be-

enden (durch 
schriftliche Aus-

trittserklärung; 
nicht frist- oder 

termingebun-
den). 

7.13.5. Ambulante Krankenpfle-
ge 

Keine Leistungs-
angebote von 

Schwendibach in 
diesem Bereich. 

- Mitgliedschaft 
von Schwendi-

bach im Verein 
Spitex Zulg. 

- - Anschlussvertrag 
Steffisburg - 

Schwendibach im 
Spitex-Bereich 

vom 

14./29.12.2009 
ist gemäss Art. 8 

Abs. 3 per 
01.01.2012 da-

hingefallen. 

- Mitgliedschaft 
von Schwendi-

bach im Verein 
Spitex Zulg be-

enden. 

7.13.6. Alkohol- und Drogenprä-

vention 

Keine Leistungs-

angebote von 
Schwendibach in 

diesem Bereich. 

- - - - - - - 

7.13.7. Leistungen an Invalide Keine Leistungs-

angebote von 
Schwendibach in 

diesem Bereich. 

- - - - - - - 

7.13.8. Alters- und Hinterlas-

senenversicherung AHV 

Mit Anschlussver-

trag vom 11.11./ 
06.12.2002 hat 

Schwendibach 
sämtliche Aufga-

ben in diesem 
Bereich Steffis-

burg übertragen. 

Wegfall des jähr-

lichen Beitrags 
von Schwendi-

bach an die Kos-
ten der AHV-

Zweigstelle Stef-
fisburg (2015: 

CHF 8'984.65, 
2016 CHF 

8852.302). 

Anschlussver-

trag vom 11.11./ 
06.12.2002. 

- - - Allfällige Einge-

meindung von 
Schwendibach 

hat keine Aus-
wirkungen be-

züglich Organisa-
tion und Infra-

struktur, da Stef-
fisburg sämt-

liche Aufgaben in 

diesem Bereich 
bereits wahr-

nimmt. 

Auflösung An-

schlussvertrag 
(Kündigungsfrist: 

1 Jahr; Kündi-
gungstermin: 

Ende Kalender-
jahr). 

 
Information AKB. 

                                                
2 inkl. EL- und FamZ-Bereich 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches /  
Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastrukturen Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.13.9. Ergänzungsleistungen 
AHV/IV 

Mit Anschlussver-
trag vom 11.11./ 

06.12.2002 hat 
Schwendibach 

sämtliche Aufga-
ben in diesem 

Bereich Steffis-
burg übertragen. 

Wegfall des jähr-
lichen Beitrags 

von Schwendi-
bach an die Kos-

ten der AHV-
Zweigstelle Stef-

fisburg (2015: 
CHF 8'984.65 

2016 CHF 
8852.303). 

Anschlussver-
trag vom 11.11./ 

06.12.2002. 

- - - Allfällige Einge-
meindung von 

Schwendibach 
hat keine Aus-

wirkungen be-
züglich Organisa-

tion und Infra-
struktur, da Stef-

fisburg sämt-
liche Aufgaben in 

diesem Bereich 
bereits wahr-

nimmt. 

Auflösung An-
schlussvertrag 

(Kündigungsfrist: 
1 Jahr; Kündi-

gungstermin: 
Ende Kalender-

jahr). 
 

Information AKB. 

7.13.10. Leistungen an Pensio-

nierte 

Keine Leistungs-

angebote von 

Schwendibach in 
diesem Bereich. 

- - - - - - Keine. 

7.13.11. Wohnen im Alter Keine Leistungs-
angebote von 

Schwendibach in 
diesem Bereich. 

- - - - - - Keine. 

7.13.12. Leistungen an das Alter Das linke Zulg-
gebiet, damit 

auch Schwendi-
bach, wirkt mit 

einer Vertretung 
in der Fachkom-

mission für Seni-
orenfragen (FKS) 

- ohne Stimm-
recht – mit. 

- - - - Die aktuelle FKS-
Vertretung des 

linken Zulgge-
biets stammt 

nicht aus 
Schwendibach. 

Allfällige Einge-
meindung von 

Schwendibach 
hat keine Aus-

wirkungen auf 
die Mitwirkung 

des linken Zulg-
gebiets in der 

FKS 

Information an 
FKS. 

                                                
3 inkl. AHV- und FamZ-Bereich 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches /  
Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastrukturen Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.13.13. Familienzulagen Mit Anschlussver-
trag vom 11.11./ 

6.12.2002 hat 
Schwendibach 

sämtliche Aufga-
ben in diesem 

Bereich Steffis-
burg übertragen. 

Wegfall des jähr-
lichen Beitrags 

von Schwendi-
bach an die Kos-

ten der AHV-
Zweigstelle Stef-

fisburg (2015: 
CHF 8'984.65 

2016 CHF 
8852.304). 

Anschlussver-
trag vom 11.11./ 

06.12.2002. 

- - - Allfällige Einge-
meindung von 

Schwendibach 
hat keine Aus-

wirkungen be-
züglich Organisa-

tion und Infra-
struktur, da Stef-

fisburg sämt-
liche Aufgaben in 

diesem Bereich 
bereits wahr-

nimmt. 

Auflösung An-
schlussvertrag 

(Kündigungsfrist: 
1 Jahr; Kündi-

gungstermin: 
Ende Kalender-

jahr). 
 

Information AKB. 

7.13.14. Alimentenbevorschus-

sung und -inkasso 

Mit Anschlussver-

trag vom 

10.12.2012/ 
05.03.2013 hat 

Schwendibach 
sämtliche Aufga-

ben in diesem 
Bereich Steffis-

burg übertragen. 

Wegfall des jähr-

lichen Beitrags 

von Schwendi-
bach an die nicht 

lastenausgleichs-
berechtigten 

Kosten des Sozi-
aldienstes Zulg in 

diesem Bereich 
(2015: CHF 

275.00, 2016: 
CHF 550.00). 

Anschlussvertrag 

vom 10.12.2012/ 

05.03.2013 

- - - Allfällige Einge-

meindung von 

Schwendibach 
hat keine Aus-

wirkungen be-
züglich Organisa-

tion und Infra-
struktur, da Stef-

fisburg sämt-
liche Aufgaben in 

diesem Bereich 
bereits wahr-

nimmt. 

Auflösung An-

schlussvertrag 

(Kündigungsfrist: 
1 Jahr; Kündi-

gungstermin: 
Ende Kalender-

jahr). 
 

Reglement 
01.0012.10 wird 

aufgehoben. 

7.13.15. Jugendschutz allgemein Steffisburg und 

Schwendibach 
verfügen über 

ein Leistungsan-
gebot der Pro Ju-

ventute betref-

fend Elternbriefe. 

Zusatzkosten der 

fusionierten Ge-
meinde für El-

ternbriefe an 
bisherige 

Schwendibacher. 

Vereinbarung 

Schwendibach - 
Pro Juventute 

vom 20.10./ 
04. und 

05.11.2009. 

- - - - Auflösung Ver-

einbarung 
Schwendibach -

Pro Juventute 
(Kündigungsfrist: 

3 Monate; Kündi-

gungstermin: 

31.03.). 

7.13.16. Kinder -und Jugend-

heime 

Keine Heime in 

Schwendibach 

- - - - - - Keine. 

                                                
4 inkl. AHV- und EL-Bereich 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches /  
Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastrukturen Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.13.17. Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit (OKJA) 

Mit Anschlussver-
trag vom 

10.12.2012/ 
05.03.2013 hat 

Schwendibach 
sämtliche Aufga-

ben in diesem 
Bereich Steffis-

burg übertragen. 

Wegfall des jähr-
lichen Beitrags 

von Schwendi-
bach an die nicht 

lastenausgleichs-
berechtigten 

Kosten der OKJA 
(2015: CHF 

50.00, 2016: 
CHF 50.00). 

Anschlussvertrag 
vom 10.12.2012/ 

05.03.2013. 

- - - Allfällige Einge-
meindung von 

Schwendibach 
hat keine Aus-

wirkungen be-
züglich Organisa-

tion und Infra-
struktur, da Stef-

fisburg sämt-
liche Aufgaben in 

diesem Bereich 
bereits wahr-

nimmt. 

Auflösung An-
schlussvertrag 

(Kündigungsfrist: 
1 Jahr; Kündi-

gungstermin: 
Ende Kalender-

jahr). 

7.13.18. Leistungen an Familien 

allgemein 

Keine Leistungs-

angebote von 

Schwendibach in 
diesem Bereich. 

- - - - - - Keine. 

7.13.19. Kinderkrippen und Kin-
derhorte 

Keine Leistungs-
angebote von 

Schwendibach in 
diesem Bereich. 

- - - - - - Keine. 

7.13.20. Tageseltern Keine Leistungs-
angebote von 

Schwendibach in 
diesem Bereich. 

- - - - - - Keine. 

7.13.21. Tageselternverein Keine Leistungs-
angebote von 

Schwendibach in 
diesem Bereich. 

- - - - - - Information TEV 
Thun und Umge-

bung. 

7.13.22. Soziales Wohnungswe-

sen 

Keine Leistungs-

angebote von 

Schwendibach in 

diesem Bereich. 

- - - - - - Keine. 

7.13.23. Beihilfen Zuschüsse nach 

Dekret wurden 
per 31.12.2015 

vom Kanton Bern 
abgeschafft. 

- - - - - - Keine. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches /  
Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastrukturen Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.13.24. Sozialhilfe Mit Anschlussver-
trag vom 

10.12.2012/ 
05.03.2013 hat 

Schwendibach 
sämtliche Aufga-

ben in diesem 
Bereich Steffis-

burg übertragen. 

Wegfall des jähr-
lichen Beitrags 

von Schwendi-
bach an die nicht 

lastenausgleichs-
berechtigten 

Kosten des Sozi-
aldienstes Zulg in 

diesem Bereich 
(2015: CHF 

3'577.20, 2016: 
CHF 4089.45 5). 

Anschlussver-
trag vom 

10.12.2012/ 
05.03.2013. 

- - - Allfällige Einge-
meindung von 

Schwendibach 
hat keine Aus-

wirkungen be-
züglich Organisa-

tion und Infra-
struktur, da Stef-

fisburg sämt-
liche Aufgaben in 

diesem Bereich 
bereits wahr-

nimmt. 

Auflösung An-
schlussvertrag 

(Kündigungsfrist: 
1 Jahr; Kündi-

gungstermin: 
Ende Kalender-

jahr). 
 

Reglement 
01.0012.10 wird 

aufgehoben. 

 

                                                
5 inkl. KES-Bereich 
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7.14. Fazit der Teilprojektgruppe Soziales 
 
Die Fusion hätte im Bereich Soziales praktisch keine Auswirkungen bezüglich Organisation und Infra-
struktur, da Steffisburg sämtliche Aufgaben in diesem Bereich bereits wahrnimmt. Wegfallen würden je-
doch die Beiträge der Gemeinde Schwendibach an die nicht lastenausgleichsberechtigten Kosten des So-
zialdienst Zulg (SH und KES Bereich: 2015: CHF 3'577.20, 2016: CHF 4089.45, 
Alimentenbevorschussung und Inkasso: 2015: CHF 275.00, 2016: CHF 550.00, Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit: 2015: CHF 50.00, 2016: CHF 50.00 ) sowie der jährliche Beitrag an die Kosten der AHV-
Zweigstelle Steffisburg (2015: CHF 8'984.65, 2016 CHF 8852.306). 
 

                                                
6 inkl. EL- und FamZ-Bereich 
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7.15. Teilprojektgruppe 7 - Sicherheit 
 

Anlässlich von drei Sitzungen hat sich die Teilprojektgruppe mit den verschiedenen Themen auseinandergesetzt und das Synergiepotential beurteilt.  
 

Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.15.1. Einbürgerungen 

(Vorgehen) 

- - - Zuständigkeit 

für die Zusiche-
rung des Ge-

meindebürger-

rechts: 
 Schwendibach 

gemäss OGR: 

Gemeindever-

sammlung. 
 Steffisburg: 

Gemeinderat. 

- In Schwendi-

bach sind keine 
Einbürgerungen 

bekannt. 

Übernahme von 

Verfahren und 
Zuständigkeiten 

von Steffisburg.  

Keine. 

7.15.2. Telefonie - - Für Telefonie 

und Internet 
besteht ein Ver-

trag mit der 
Swisscom. 

- - Schule mit se-

paratem Tele-
fonanschluss. 

Kein Anschluss 
in der Zivil-

schutzanlage. 

- Anschlüsse sind durch 

Schwendibach zu kündigen, al-
lenfalls mit einer Übergangs-

frist. 

7.15.3. Postdiens-

te/Frankaturen 

- - - - Keine Fran-

kiermaschine 
vorhanden. 

- - Keine. 

7.15.4. Materialeinkauf - - - - - Einkauf nach 
Bedarf. 

- Keine. 

7.15.5. Datenschutz - - Beide Gemein-

den haben ein 
Datenschutz-

reglement. 
Betr. Listenaus-

kunft erlaubt 
Schwendibach 

im Gegensatz 
zu Steffisburg 

keine Auskünfte 
zu kommerziel-

len Zwecken. 

In Schwendi-

bach erlässt der 
GR die Verfü-

gungen zu Lis-
tenauskünften, 

in Steffisburg 
die Abteilungs-

leitung Sicher-
heit. 

Einwohnerkon-

trolle allenfalls 
weitere Daten-

bearbeitungs-
systeme. 

- Übernahme der 

Vorschriften 
und Zuständig-

keiten von Stef-
fisburg (in Stef-

fisburg ist eine 
Teilrevision des 

DSR hängig). 

Keine. Übernahme der Vor-

schriften von Steffisburg. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.15.6. Polizei         

Gemeindepolizeiliche Aufgaben - Mehrkosten: 

Ansatz: 5.- pro 
EW 

Mehrkosten von 
CHF 1'230 

(unter Vorbe-
halt neuer Res-

sourcenvertrag) 

- - - Totalrevision 

kant. Polizeige-
setz mit neuem 

Finanzierungs-
system hängig, 

Inkraftsetzung 
geplant 

01.01.2019 

Übernahme der 

Zuständigkeiten 
von Steffisburg. 

Allf. erweitertes Gemeindege-

biet in Vertragsverhandlungen 
mit Kapo einbeziehen. 

7.15.7. Einwohner- und 
Fremdenkontrolle 

Die Einwohner-
kontrolle rech-

net pro Erfas-
sung eines 

Einwohners mit 
15 min.  (ca. 1 

Woche für die 
Erfassung) evtl. 

auch eine Da-
tenübernahme 

via GERES 
möglich. 

- - - EWK-System 
Schwendibach: 

NRS. Ablage für 
Heimatscheine 

und Einwohner-
kontrollkarten 

vorhanden. 

- Datenübernah-
me muss si-

chergestellt 
werden, allen-

falls auch ma-
nuelle Über-

nahme möglich. 
 

Erfassung durch 
Personal Stef-

fisburg möglich. 

Die Einwohnerdaten werden in 
das System der Gemeinde Stef-

fisburg integriert. 
 

Datenübernahme in System 
Steffisburg Aufwand ca. 1 Wo-

che gem. Auskunft EK. 

7.15.8. Erbschafts-
/Siegelungswesen 

ca. 3 Todesfälle 
pro Jahr 

- - - - Bisher keine-
Testamentser-

öffnungen, die-
se werden 

einem Notar 
übertragen. 

Übernahme Zu-
ständigkeiten 

und Verfahren 
von Steffisburg. 

Keine. 

7.15.9. Marktwesen In Schwendi-
bach findet kein 

Markt statt. 

- - - - - - Keine. 

7.15.10. Regionale Feuer-

wehrorganisation Steffis-

burg regio 

Steffisburg ist 

seit 01.01.2014 

für die Erfüllung 
der Feuerwehr-

aufgaben in 
Schwendibach 

zuständig. 

Kostenteiler ist 

im Zusammen-

arbeitsvertrag 
festgelegt. Ab-

geltung 
Schwendibach 

im Jahr 2015: 
CHF 13'300.00. 

Zusammenar-

beitsvertrag 

vorhanden. 

Feuerwehr Stef-

fisburg regio. 

- Schwendibach 

regelt selber: 

 die Ersatzab-
gabe. 

 die Befreiung 
vom aktiven 

Dienst und der 
Ersatzabgabe. 

 den Erlass von 
Verfügungen. 

- Keine. 

Gebäude Schwendibach - - - - Feuerwehrma-
gazin. 

Gebäude wird 
von der Feuer-

wehr Steffis-
burg regio nicht 

benötigt. 

- Verkauf, da keine Nutzung 
mehr. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

Feuerwehrersatzabgabe Verschiedene 

Ansätze: 
 Schwendibach 

6 % der Kan-
tonssteuer. 

 Steffisburg 
9 % der einfa-

chen Steuer. 

Einnahmen: 

 Bei Ansatz 
Schwendibach 

CHF 
17'895.00. 

 Bei Ansatz 
Steffisburg 

gem. Berech-
nung 

10'752.55. 

- - - - Es werden die 

Bestimmungen 
von Steffisburg 

übernommen. 

Keine. 

Löschweiher zwei Anlagen 

vorhanden 

(Barmettle, 
Bolzacher) 

-   zwei Anlagen 

vorhanden 

(Barmettle, 
Bolzacher) 

 Feuerwehr Stef-

fisburg hat kei-

nen Bedarf. Re-
gion ist betr. 

Löschwasser 
durch neues 

Hydrantennetz 
abgedeckt. 

Verkaufen oder Zuschütten 

 

Beide Anlagen müssen vor der 
Fusion stillgelegt werden. 

7.15.11. Militärische Vertei-
digung 

- - - - - Schiessanlage 
s. sep. Thema. 

- Keine. 

7.15.12. Zivilschutz         

Gebäude, Schutzräume 
Schwendibach 

 Bestand 
Schutzraumab-

gabefonds 
Schwendibach: 

CHF 47'711.30 
31.12.2016 

Öffentlicher 
Schutzraum 

Stockhornweg 
ist teilweise 

vermietet 
(Mietvertrag 

vorhanden). 

ZSO Steffis-
burg-Zulg be-

nötigt den 
Schutzraum für 

Ihre Tätigkeiten 
nicht.  

Der Schutz-
raum wird je-

doch in Notsi-
tuationen als 

Notunterkunft 
für die Bevölke-

rung benötigt 
und ist daher in 

der Zuwei-

sungsplanung 
enthalten. 

- Schwendibach 
weist insgesamt 

224 Schutzplät-
ze aus. 

Schutzplatzquo-
te liegt unter 

100 %. 

Mietvertrag 
kann aus Sicht 

ZSO weiterge-
führt werden. 

Erhöhung der 
Schutzplatzquo-

te ist anzustre-
ben. 

PSK Februar – April 2020 
Kosten: 

52 Std. x CHF 10.00 = 520.00 
+ CHF 243 (CHF 1.00 pro EW) 

Total ca. CHF 800.00 
Entnahme aus Ersatzabgabe-

fonds 

Sirenen - - - Routen für mo-
bile Sirenen 

sind definiert. 

Keine stationä-
ren Sirenen 

vorhanden. 

- Sirenenalarmie-
rung wird von 

Steffisburg 
übernommen. 

Keine. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.15.13. Regionale Zivil-

schutzorganisation 

ZSO Steffis-

burg-Zulg. 

Gemäss Zu-

sammenar-
beitsvertrag. 

Zusammenar-

beitsvertrag 
vorhanden. 

- Sind definiert. - - Keine. 

7.15.14. Regionaler Füh-
rungsstab 

RFO Steffis-
burg-Zulg. 

Gemäss Zu-
sammenar-

beitsvertrag. 

Zusammenar-
beitsvertrag 

vorhanden. 

- Sind definiert. - - Keine. 

7.15.15. Kirchen und religiö-
se Angelegenheiten 

kein Gebäude 
einer Landes-

kirche in 
Schwendibach. 

- - - - s. Friedhof s. Friedhof s. Friedhof 

7.15.16. Krankheitsbekämp-
fung, übrige 

- - - Zuständigkeit 
Kantonsarzt-

amt. 

- Kantonal gere-
gelt. 

- Keine. 

7.15.17. Gesundheitswesen - - - Zuständigkeit 

Kantonsarzt-
amt. 

- Verteilung der 

Kaliumiodidtab-
letten ist erfolgt 

(2014/2015). 

- Keine. 

7.15.18. Parkplätze, Park-

karten, Parkplatzbewirt-
schaftung 

- - Mietvertrag für 

PP-
Stockhornweg 

vorhanden. 

- - Kein Verzeich-

nis der öffentli-
chen PP vor-

handen. 
Öffentliche PP 

beim Schul-
haus. 

Keine weitere 
PP-

Bewirtschaf-

tung. 

- Keine 

7.15.19. Bahninfrastruktur - - - - - - - Keine. 

7.15.20. Regionalverkehr STI-Linie 33 

Thun-
Teuffenthal. 

- Für das Ange-

bot und die Fi-
nanzierung des 

öV-Angebotes 
gelten kantona-

le Bestimmun-
gen. 

- - Die Gemeinden 

des linken Zulg-
tales haben im 

Rahmen der 
Planung des re-

gionalen Ange-
botskonzepts 

2018 – 2021 
Anträge an die 

RVK5 gestellt, 
insbesondere 

im Fragebogen 
Schülertrans-

porte 2017 bis 

2021. 

Die öV-Punkte 

bzw. der öV-
Beitrag werden 

Steffisburg zu-
sätzlich belas-

ten. 
 

Keine (s. 7.7.26) 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.15.21. Agglomerationsver-

kehr 

s. Regionalver-

kehr. 

- - - - - - Keine. 

7.15.22. Öffentlicher Ver-

kehr 

s. Regionalver-

kehr. 

- - - - - - Keine. 

7.15.23. Tageskarten SBB Schwendibach 
beteiligt sich an 

den 2 Tages-
karten der Ge-

meinde Hom-
berg. 

- - - - - Tageskarten 
Steffisburg. 

Keine. 

7.15.24. Beiträge an öV / 
öV-Punkte 

siehe auch Las-
tenverteilung. 

Schwendibach 
 EW: 243 

 öV-Pkte: 
21,38 

 öV-Beitrag: 
CHF 

16'310.00 
 

Steffisburg 
 EW: 15'499 

 öV-Pkte: 
2'907 

 öV-Beitrag: 
CHF 

1'528'404.0
0 

- - - - Auswirkungen 
allfälliger Ange-

botsbeschlüsse 
sind offen bzw. 

sind noch zu 
ergänzen so-

bald bekannt. 
Diese können 

heute nicht be-
ziffert werden. 

Keine 

7.15.25. Gemeindeanteil öf-
fentlicher Verkehr 

s. vorstehend. - - - - - - Keine 

7.15.26. Verkehrsplanung 

allgemein 

Gesamtver-

kehrsplanung, 
Verkehrspla-

nungen allge-
mein. 

- - - - - - Keine. 

7.15.27. Tierkörperbeseiti-
gung 

Wird nicht mehr 
geführt, da kei-

ne Sammelan-
lage, neu direkt 

Funktion 7301. 

- - - - Anschluss an 
die regionale 

Sammelstelle 
Thun (analog 

Steffisburg) 

- Keine. 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.15.28. Friedhof und Be-

stattung allgemein 

        

Friedhof in Goldiwil/Thun Gemäss Anhang 

zum Friedhof-
reglement der 

Stadt Thun ge-
niesst die Ge-

meinde 
Schwendibach 

gegen Entgelt 
Gastrecht auf 

dem Friedhof 

Goldiwil. 

Die Gebühren 

für Verstorbene 
aus der Ge-

meinde 
Schwendibach 

werden der 
Gemeinde 

Schwendibach 
in Rechnung 

gestellt. Ge-

mäss einem 
GR-Beschluss 

Schwendibach 
vom 

09.11.2006 
trägt die Ge-

meinde alle or-
dentlichen Be-

stattungskosten
(netto ca. CHF 

1'200.00/1'800.
00. Einzig der 

"Anlageunter-
halt" von CHF 

324.00/860.00 
(Urnenbestat-

tung/Erdbestatt
ung, 2015) wird 

den Angehöri-

gen in Rech-

nung gestellt. 
Die Kirchge-

meinde Goldi-
wil-

Schwendibach 
trägt die Kosten 

des Orgelspiels. 

Bestattungs- 

und Friedhof-
reglement der 

Stadt Thun 
muss je nach 

Entscheid an-
gepasst wer-

den. 

- Schwendibach 

hat keinen ei-
genen Friedhof. 

Die Bestattun-
gen erfolgen 

auf dem Fried-
hof Goldiwil. 

Schwendibach 

gehört zur 
Kirchgemeinde 

Goldiwil-
Schwendibach. 

 
Könnte ein 

emotionales 
Thema sein. 

Dem GR 

Schwendibach 
ist es ein Anlie-

gen, dass wei-
terhin eine Lö-

sung für 
Bestattungen in 

Goldiwil be-
steht. 

Anliegen 

Schwendibach 
ist verständlich. 

Ehepartner 
möchten z.B. 

auf dem Grab 
des vorverstor-

benen Partners 
bestattet wer-

den.  

Finanziell fällt 
das Thema 

kaum ins Ge-
wicht. 

Schwendibach 
verzeichnet ca. 

3 Todesfälle pro 
Jahr, Steffis-

burg demge-
genüber durch-

schnittlich 160. 

Grundsatzentscheid von Steffis-

burg nötig, ob mit der Stadt 
Thun eine entsprechende Ver-

einbarung zur Weiterführung 
der bisherigen Praxis ange-

strebt werden soll. 
 

Zu regeln wäre auch die Kos-
tenübernahme im Falle von wei-

teren Bestattungen in Goldiwil. 

 
Eine befristete Vertragslösung 

für die Dauer von 20 – 25 Jah-
ren (orientiert an der gesetzli-

che Grabesruhe) wäre anzu-
streben. 

Bestattungswesen s. vorstehend. - - - - - - siehe vorstehend 
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Aufgabenbereich Ausgangslage Finanzielles Vertragliches 
/  

Rechtliches 

Organisatori-
sches 

Infrastruktu-
ren 

Bemerkungen Fazit Massnahmen 

7.15.29. Landwirtschaft 

(Verwaltung, Vollzug und 
Kontrolle), Erhebungsstelle 

- - - Erhebungsstel-

lenleiter: Felix 
Zaugg. 

- - - Kann im bisherigen Rahmen 

weitergeführt werden. Spätere 
Zusammenlegung möglich. Kei-

ne Massnahmen.  

7.15.30. Produktionsverbes-

serungen Vieh 

Tierseuchen, 

Viehausstellun-
gen, Viehmärk-

te. 

- - - - Viehzuchtge-

nossenschaft 
vorhanden. 

- Keine 

7.15.31. Produktionsverbes-
serung Pflanzen 

Ackerbaustel-
len. 

- - - - - - Keine. 

7.15.32. Tourismus - - - - - - - Keine. 

7.15.33. Sonstige gewerbli-
che Betriebe (Gewerbever-

zeichnis?) 

- - - - - Hofladen - Keine. 

7.15.34. Hundetaxe Schwendibach 

Ertrag 2016 
CHF 950 

Hundetaxe: 

 Schwendi-
bach: CHF 

50.00 
 Steffisburg: 

CHF 100.00 
 

Hundesteuer 
bei Taxe Stef-

fisburg: 19 x 
100.00 = 

1'900.00 

- - - Keine Gebüh-

renreduktion 
für bestimmte 

Kategorien(z.B. 
Blindenhunde 

usw.). 

- Freigabe Zugriff Amicus. 

 
Fakturierung Hundetaxe ge-

mäss Tarifen Steffisburg 

7.15.35. Tourismusabgabe - - - - - - - Keine. 

7.15.36. Verkehrsmassnah-
men 

- - - - - 1 Tempo 30-
Zone 

- Keine. 
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7.16. Fazit der Teilprojektgruppe Sicherheit 
 
Im Bereich des Teilprojektes Sicherheit sind keine Killerkriterien vorhanden. Insbesondere in den The-
men Feuerwehr und Zivilschutz ist die Zusammenarbeit bereits seit Jahren geregelt. 

Die Übernahme der Einwohnerkontrolle wäre mit einem Zusatzaufwand verbunden sein. Aufgrund der 
Menge sind jedoch keine Massnahmen erforderlich. 

Eine Besonderheit ist das Friedhofwesen. Hier besteht eine Zusammenarbeit von Schwendibach mit der 
Stadt Thun bezüglich der Benützung des Friedhofes Goldiwil. Dieser Bestattungsort sollte aus Sicht der 
TPG Sicherheit für die Bewohner von Schwendibach (Ortsteil) bei Bedarf weiterhin möglich sein. Es wäre 
daher mit der Gemeinde Thun der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung anzustreben. Aufgrund 
der Anzahl von Bestattungen (ca. 2 – 4 Todesfälle pro Jahr) ist dieses Thema nicht erheblich, allerdings 
dürfte es auf der emotionalen Ebene nicht unterschätzt werden. 

Die Einwohner der Gemeinde Schwendibach gehören innerhalb der Gesamtkirchgemeinde Thun der 
evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Goldiwil-Schwendibach an. Gemäss Auskunft des Amtes für 
Gemeinden und Raumordnung würde durch die Fusion an dieser Zugehörigkeit nichts geändert. Ein all-
fälliger Wechsel wäre explizit durch die betroffenen Kirchgemeinden im Nachgang zur Fusion zu be-
schliessen. 

Gesamthaft würde sich eine Fusion auf die Abteilung Sicherheit kaum auswirken. 
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8. Würdigung und Fazit 
 
Die Arbeiten und Verhandlungen in den Teilprojektgruppen wurden intensiv geführt. Es kann grundsätz-
lich festgehalten werden, dass keine unlösbaren Aufgaben vorhanden sind, die einen Zusammenschluss 
grundsätzlich in Frage stellen würden. 
 
Aus finanzieller Sicht betrachtet, würde nach einer Fusion für die Gemeinde Steffisburg ein Nettoertrag 
resultieren, welcher aber langfristig betrachtet nicht nachhaltig wäre. Der Ertrag ergäbe sich primär aus 
den Kompensationszahlungen des Kantons. Schwendibach erhält heute beim Finanzausgleich nebst dem 
Disparitätenabbau eine Mindestausstattung und einen geografisch-topografischen Zuschuss. Diese Mass-
nahmen für besonders belastete Gemeinden würden bei einer Fusion wegfallen. Die wegfallende Min-
destausstattung würde durch den Kanton während fünf Jahren voll, während zwei Jahren zu 75 %, 2 
zwei Jahren zu 50 % und einem Jahr zu 25 % abgefedert. Im Jahr 2027 würde der Ertrag noch CHF 
26'000 betragen, ab dem Jahr 2030 fiele dieser komplett weg. 
 
Die Abklärungen in der Teilprojektgruppe Bildung unter Einbezug der Schule Linke Zulg waren geprägt 
von einem sehr grossen Engagement aller beteiligten Personen und Behörden. Das Thema Volksschule 
darf nicht nur aus rein sachlicher Sicht beurteilt werden, da dieses erfahrungsgemäss mit Emotionen be-
legt ist. Eine allfällige Fusion von Steffisburg und Schwendibach würde für den Schulraum linke Zulg 
massive Auswirkungen haben. Wenn die Kinder von Schwendibach nach Steffisburg zur Schule gehen, 
fehlt im System rund ein Viertel der bisherigen Schülerinnen und Schüler. Das System ist auf vier Ge-
meinden ausgerichtet und würde mit einem Wegfall der Gemeinde Schwendibach nicht mehr plangemäss 
funktionieren.  
 
Die finanziellen Auswirkungen der zu überführenden Liegenschaften ins Finanzvermögen können noch 
nicht beziffert werden. Ein Verkauf des Schulhauses Allmerütti 5a mit Garage und Gemeindeverwaltung 
im UG wäre nach der Entwidmung anzustreben. Ein Verkauf dürfte wohl mindestens den amtlichen Wert 
von CHF 617'600 einbringen. Eine Verkehrswertschatzung liegt derzeit nicht vor. Der mögliche Verkaufs-
erlös stellt somit eine Risikoabdeckung dar. Könnte die Liegenschaft nicht veräussert oder weitervermie-
tet werden, wäre ab dem Jahr 2021 je nach baulichem Unterhalt mit einem Aufwandüberschuss zu rech-
nen. 
 
Aus rein finanzieller Sicht wäre die Fusion für die Volksschule vertretbar. Heute nicht bekannte Folgekos-
ten aus Angleichung des Standards oder aus Infrastrukturen könnten bis zu einem gewissen Grad abge-
deckt werden. 
 
Bei einem Zustandekommen der Fusion zwischen den Gemeinden Steffisburg und Schwendibach würde 
die operative Umsetzung auf den 1. Januar 2020 erfolgen. Der Schulwechsel aller Schwendibacher Kin-
der nach Steffisburg würde unabhängig des Alters und der Klasse sieben Monate später, per 1. August 
2020, vollzogen. 
 
An die Kosten der Fusion leistet der Kanton einen Betrag von maximal CHF 70'000.00 an die Projektkos-
ten von CHF 151'000.00. Aufgrund des kantonalen Gesetzes zur Förderung von Gemeindezusammen-
schlüssen  könnte mit einem Fusionsbeitrag von rund CHF 480'000.00 gerechnet werden. Das entspre-
chende Gesuch würde nach Vollzug der Fusion beim Kanton Bern eingereicht. Dieser Beitrag ist in die 
finanziellen Berechnungen bisher nicht miteinbezogen worden. 
 
Die Fusion hätte minime Auswirkungen auf die personelle Situation in der Gemeindeverwaltung Steffis-
burg. Für den Betrieb des Schulhauses in Schwendibach bis Ende Juli 2020 und die anschliessenden Ab-
schlussarbeiten müsste einzig die Bewartung sichergestellt werden. Die Arbeitsverträge mit den Ange-
stellten der Gemeinde Schwendibach würden aufgelöst. 
  



 

78 von 81 

9. Öffentliche Mitwirkung 
 
Zur geplanten Fusion der Gemeinden Schwendibach und Steffisburg wurde vom 18. Januar bis am 
26. Februar 2018 eine öffentliche Mitwirkung durchgeführt. Dazu führte die Gemeinde Schwendibach ei-
ne öffentliche Informationsveranstaltung für ihre Einwohnerinnen und Einwohner am 17. Januar 2018 
durch. In der Gemeinde Steffisburg wurde in der Sitzung des Grossen Gemeinderates vom 26. Januar 
2018 über die Mitwirkung informiert. Zudem wurde über die gängigen Medienkanäle auf die Mitwirkung 
aufmerksam gemacht. 
 
Anhand eines Fragebogens wurden die Wohnsitzgemeinde, die grundsätzliche Haltung gegenüber der Fu-
sion, Stolpersteine und allgemeine Bemerkungen zum Projekt erfragt. 
 
Es sind total 67 Antworten eingegangen, 25 Teilnehmende (37.31 %) haben als Wohnort Steffisburg an-
gegeben, 42 Teilnehmende gaben Schwendibach an (62.69 %). Unter den Rückmeldungen sind zwei 
Eingaben von Steffisburger Ortsparteien. 72.73 % (48) äussern sich grundsätzlich positiv gegenüber ei-
ner Fusion, 27.27 % (18) unterstützen eine Fusion nicht. Bei einer Antwort wurde keine grundsätzliche 
Haltung für oder gegen die Fusion angegeben. Somit liegt der erste Schluss nahe, dass rund ¾ der Teil-
nehmenden einer Fusion zustimmen würden. 
 

 
Schwendibach Steffisburg Gesamt 

Ja 29 19 48 

Nein 12 6 18 
Total 41 25 66 
 

 
 
Die Grobanalyse muss jedoch etwas relativiert werden. Bei verschiedenen Nennungen, welche eine Fusi-
on grundsätzlich unterstützen und in einer solchen viele Vorteile sehen, wird diese im Hinblick auf die 
Thematik Schule wieder relativiert. Sollte in diesem Bereich keine andere als die im Grundlagenbericht 
aufgezeigte Lösung (d.h. Schwendibacher Kinder würden ab 01.08.2020 in Steffisburg zur Schule gehen) 
gefunden werden, würde eine Fusion abgelehnt. Es wird bemängelt, dass das bewährte Modell der Schu-
le linke Zulg durch einen Wegfall der Schwendibacher Kinder gefährdet würde. Aufgrund der sehr diffe-
renzierten Rückmeldungen kann die Anzahl Nennungen, welche sich so verhalten würden, nicht genau 
beziffert werden. Es sind weniger als zehn entsprechende Kommentare abgegeben worden. Die Thematik 
Schule wurde insgesamt in 26 Fragebogen als möglicher Stolperstein einer Fusion genannt (insbesondere 
betreffend Schultransporte, Betreuung, Klasseneinteilung, Gefährdung Schule linke Zulg). In neun Fra-
gebogen dagegen wurde ein Schulwechsel, welcher eine Fusion nach sich ziehen würde, als positiv be-
wertet. 
 
Es gibt auch vollumfänglich positive Haltungen, welche eine Fusion lieber schon heute als erst morgen 
umgesetzt hätten. 
 
Als weitere mögliche Stolpersteine (neben dem Thema Bildung) einer Fusion wurden genannt: 
– Ortsname Schwendibach 
– Raumplanung 
– Friedhofwesen 
– Kirchgemeinde 
– Finanzen (hohe Kosten für Steffisburg) 
– Auswirkungen auf die laufende Ortsplanungsrevision in Steffisburg? 
– Akzeptanz der Bevölkerung in der Gemeinde Steffisburg 
– Bevölkerung, welche nicht offen ist für Veränderungen 
 
Synergien sollen genutzt werden, ausser im Bereich der Schule. Es wurde weiter angeregt, die Fusion im 
grösseren Umfeld (entweder mit Homberg, Horrenbach-Buchen und Teuffenthal oder mit Thun) zu prü-
fen. Eine Rückmeldung bemängelte, dass Steffisburg weitere Fusionen nicht aktiv vorantreiben will. 
 
Aufgrund von Hinweisen aus der Mitwirkung zu unklaren Punkten im Grundlagenbericht (Postleitzahl, 
Kirchgemeinde-Zugehörigkeit, Heimatort, Sitzgemeindemodell Schule) wurde dieser präzisiert. 
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Eine Fusion wird mehrheitlich, wenn auch nicht vorbehaltslos, unterstützt. Grösste Stolpersteine sind klar 
der Bereich Schule und die finanziellen Auswirkungen, welche für Steffisburg eher negativ seien. Als 
deutlicher Punkt, welcher für die Gemeinde Schwendibach für die Fusion spricht, ist deren finanziell 
schwierige Situation.  
 
In einem Medienbericht wurde am 15. März 2018 das Fazit der Mitwirkung kommuniziert. 
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10. Weiteres Vorgehen 
 
Die Gemeinderäte Schwendibach und Steffisburg haben im Dezember 2017 in Kenntnis des vorliegenden 
Grundlagenberichts sowie unter Würdigung von Kosten, vertraglichen Verpflichtungen, organisatorischen 
Massnahmen sowie Infrastruktur, zur Kenntnis genommen, unter welchen Rahmenbedingungen eine Fu-
sion zustande kommen könnte. 
 
Daraufhin fand bei der Bevölkerung in beiden Gemeinden eine öffentliche Mitwirkung zur Fusion statt.  
 
Im Frühsommer 2018 werden die Legislativorgane (in Steffisburg der Grosse Gemeinderat und in 
Schwendibach die Gemeindeversammlung) den Grundsatzbeschluss über die Fortführung oder den Ab-
bruch des Fusionsprojekts treffen. Stimmen beide Organe einer Fortführung zu, würde anschliessend der 
Fusionsvertrag erarbeitet und eine Vorprüfung der Fusionsdokumente durch den Kanton durchgeführt.  
 
Die finale Fusions-Schlussabstimmung würde in der ersten Jahreshälfte 2019 stattfinden. Zuständig hier-
für sind in Steffisburg das Parlament (unter dem Vorbehalt des fakultativen Referendums) und in 
Schwendibach die Gemeindeversammlung. Abschliessend müsste die Fusion noch durch den Regierungs-
rat genehmigt werden, bevor diese per 1. Januar 2020 umgesetzt werden könnte.  
 
Die Grundsatzentscheide der Gemeinderäte sind gefällt 
 

Gemeinderat Steffisburg 
Gemeinderat Schwendibach  

GR 26.03.2018  
GR 12.04.2018 

Ausarbeitung Grundsatzentscheide zu Handen GGR Stef-
fisburg / Gemeindeversammlung Schwendibach 

Gemeinderat Steffisburg 
Gemeinderat Schwendibach  

April/Mai 2018; anschl. 
Versand Unterlagen: 

GGR - 31.05.2018 
GV - ca. 09.05.2018 

gemeinsame Medienkonferenz der Gemeinderäte zum 
Grundsatzentscheid 

Gemeinderat Steffisburg 
Gemeinderat Schwendibach 

06.06.2018, 10.00 Uhr, 
Gemeindeverwaltung 

Steffisburg 

Grundsatzentscheid über Fortführung des Projekts durch 

GGR Steffisburg / Gemeindeversammlung Schwendibach 

GGR Steffisburg 

GV Schwendibach 

15.06.2018 

15.06.2018 (voraussichtlich 

ordentliche GV) 

Ausarbeitung Fusionsvertrag und evtl. Reglement (GO 
Steffisburg wird übernommen*) 

Gemeinderat Steffisburg 
Gemeinderat Schwendibach  

August/September 2018 

Vorprüfung Fusionsdokumente durch Kanton Bern AGR Oktober/November 2018 

Vorbereitung Fusionsbeschluss (Botschaft, Fusionsver-
trag) 

Gemeinderat Steffisburg 
Gemeinderat Schwendibach 

Februar/März 2019 

Fusions-Schlussabstimmung in beiden Gemeinden 
Zuständigkeit Steffisburg: GGR mit fak. Ref.* 
Zuständigkeit Schwendibach: Gemeindeversammlung 

Grosser Gemeinderat  
Gemeindeversammlung 

03.05.2019  
03.05.2019 (a.o. GV) 

 

Genehmigung Fusion durch Kanton Bern  

 

AGR, Regierungsrat 

 

Juni/Juli 2019 bzw. 

Oktober/November 2019 
wenn GA* 

Umsetzung Fusion Gemeinderat ab 01.01.2020 
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11. Beschluss 
 
1. Der Grundlagenbericht wird durch die Gemeinderäte Steffisburg und Schwendibach genehmigt. 
 
2. Dem Parlament von Steffisburg und der Gemeindeversammlung von Schwendibach wird in Kenntnis 

der Resultate aus der öffentlichen Mitwirkung beantragt, am 15. Juni 2018 die Gemeinderäte Steffis-
burg und Schwendibach mit der Ausarbeitung des Fusionsvertrags und des Fusionsreglements zu be-
auftragen. 

 
3. Der Fusionsvertrag und das Fusionsreglement sind dem Parlament von Steffisburg und der Gemein-

deversammlung von Schwendibach am 3. Mai 2019 der Genehmigung zu unterbreiten. 
 
 
Steffisburg, 26. März 2018 Schwendibach, 12. April 2018 
 
Gemeinderat Steffisburg Gemeinderat Schwendibach 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
Jürg Marti Rolf Zeller Roland Amstutz Rita Kunz 
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